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Geschäftsordnung  

für den Stadtrat der Stadt Puchheim 

 
vom … 

 
Der Stadtrat der Stadt Puchheim gibt sich auf-
grund des Art. 45 Abs. 1 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Bayern (GO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 
1998 (GVBl. S. 796), zuletzt geändert durch § 
1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2025 
(GVBl. S. 637), folgende Geschäftsordnung: 
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A. Städtische Organe und ihre Aufgaben 

 

I. Der Stadtrat 
 

§ 1 
Allgemeine Zuständigkeit 

 
(1) Der Stadtrat beschließt über alle Angele-
genheiten des eigenen und des übertragenen 
Wirkungskreises, soweit sie nicht ausdrücklich 
beschließenden Ausschüssen übertragen sind 
oder aufgrund Gesetzes bzw. Übertragung 
durch den Stadtrat in die Zuständigkeit des 
Ersten Bürgermeisters fallen. 
 
(2) Der Stadtrat überträgt die in § 9 genannten 
Angelegenheiten Ausschüssen zur Vorberei-
tung von Stadtratsentscheidungen oder zur 
selbstständigen Erledigung. Er kann die Be-
handlung und Entscheidung im Einzelfall an 
sich ziehen. 
 

§ 2 
Aufgabenbereich 

 
Der Stadtrat ist insbesondere für folgende An-
gelegenheiten ausschließlich zuständig: 
 
1. die Beschlussfassung zu Bestands- oder 

Gebietsänderungen der Stadt und zu Än-
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derungen des Namens der Stadt oder ei-
nes Stadtteils (Art. 2 und 11 GO), 

 
2. die Entscheidung über Ehrungen, insbe-

sondere die Verleihung und die Aberken-
nung der Ehrenbürgerwürde (Art. 16 GO) 
sowie die Verleihung und den Widerruf von 
anderen Auszeichnungen nach der Ehren-
satzung, 

 
3. die Bildung und die Zusammensetzung der 

Ausschüsse sowie die Zuteilung der Auf-
gaben an diese (Art. 32, 33 GO), 

 
4. die Aufstellung von Richtlinien für laufende 

Angelegenheiten (Art. 37 Abs. 1 
Satz 2 GO), 

 
5. die Verteilung der Geschäfte (Referate) 

unter den Stadtratsmitgliedern (Art. 46 
Abs. 1 Satz 2 GO), 

 
6. die Wahlen (Art. 51 Abs. 3 und 4 GO), 
 
7. die Entscheidung über die Zulässigkeit 

eines Bürgerbegehrens (Art. 18 a Abs. 8 
GO) und die Durchführung eines Bürger-
entscheids (Art. 18 a Abs. 2, 10 GO), 

 
8. Behandlung von Empfehlungen der Bür-

gerversammlungen, sofern nicht für den 
Gegenstand der Empfehlung die Zustän-
digkeit eines beschließenden Ausschusses 
oder des Ersten Bürgermeisters gegeben 
ist, 

 
9. die Beschlussfassung über Angelegenhei-

ten, zu deren Erledigung die Stadt der Ge-
nehmigung bedarf (Art. 32 Abs. 2 Satz 2 
Nr. 1 GO), 

 
10. den Erlass, die Änderung und die Aufhe-

bung von Satzungen und Verordnungen, 
ausgenommen in vereinfachten Ände-
rungsverfahren für Bauleitpläne nach § 13 
Baugesetzbuch – BauGB - (Art. 32 Abs. 2 
Satz 2 Nr. 2 GO), 

 
11. die Beschlussfassung über die allgemeine 

Regelung der Bezüge der städtischen Be-
diensteten und über beamten-, besol-
dungs-, versorgungs- und disziplinarrecht-
liche Angelegenheiten der Bürgermeister 
und Bürgermeisterinnen und der berufs-
mäßigen Stadtratsmitglieder, soweit nicht 
das Gesetz über kommunale Wahlbeamte 
und Wahlbeamtinnen oder das Bayerische 
Disziplinargesetz etwas Anderes bestim-
men (Art. 32 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 GO), 

 

12. Entscheidung über die Ernennung, Beför-
derung, Abordnung, Versetzung, Zuwei-
sung an eine Einrichtung, Ruhestands-
versetzung und Entlassung der Beamten 
und Beamtinnen ab der Besoldungsgruppe 
A 12 BayBesO, 

 
13. Entscheidung über Einstellung, Höher-

gruppierung, Rückgruppierung, Abord-
nung, Versetzung, Zuweisung an einen 
Dritten, Beschäftigung mittels Personalge-
stellung, Kündigung und Abschluss von 
Aufhebungsverträgen der Beschäftigten ab 
Entgeltgruppe 12 / S 18 TVöD, 

 
14. Aufstellung von Richtlinien für die Verein-

barung von Altersteilzeit und Entscheidung 
über Altersteilzeit für Beamte und Beam-
tinnen ab Besoldungsgruppe A 12 und Be-
schäftigte ab Entgeltgruppe 12 / S 18 
TVöD 

 
15. die Beschlussfassung über die Haushalts-

satzung und über die Nachtragshaushalts-
satzungen (Art. 32 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4, 65 
und 68 GO), 

 
16. die Beschlussfassung über den Finanzplan 

(Art. 32 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5, 70 GO), 
 
17. die Feststellung des Jahresabschlusses 

und die Beschlussfassung über die Entlas-
tung (Art. 32 Abs. 2 Satz 2 Nr. 6, 102 GO), 

 
18. die Beschlussfassung über überplanmäßi-

ge und außerplanmäßige Ausgaben über 
100.000 € und über sonstige Maßnahmen, 
durch die im Haushaltsplan nicht vorge-
sehene Verbindlichkeiten der Stadt im 
Wert über 100.000 € entstehen können 
(Art. 66 GO), 

 
19. den Erlass sowie die unbefristete Nieder-

schlagung von Forderungen ab einer 
Wertgrenze von über 80.000 €, die Ver-
rentung von Beiträgen, die Stundung und 
die befristete Niederschlagung sowie die 
Aussetzung der Vollziehung ab einer 
Wertgrenze von 150.000 €, 

 
20. die Entscheidungen im Sinne von Art. 96 

Satz 1 GO über städtische Unternehmen 
und Beteiligungen (Art. 32 Abs. 2 Satz 2 
Nr. 7 GO), 

 
21. Errichtung, Änderung und Auflösung städ-

tischer Stiftungen, 
 
22. die allgemeine Festsetzung von Gebühren, 

Tarifen und Entgelten,  
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23. die Beschlussfassung über kommunale 
Partnerschaften, 

 
24. Namensgebung von Straßen, Wegen und 

Plätzen sowie von Schulen und öffentli-
chen Einrichtungen, soweit nicht ein be-
schließender Ausschuss zuständig ist, 

 
25. die Beschlussfassung über die Beteiligung 

an Zweckverbänden und, soweit hoheitli-
che Tätigkeiten übertragen werden, über 
den Abschluss von Zweckvereinbarungen, 

 
26. Beschlussfassung und Änderung von Bau-

leitplänen mit Ausnahme vereinfachter Än-
derungen im Sinne des § 13 BauGB sowie 
Beschlussfassung über Entwicklungsplä-
ne, Landschaftspläne und Verkehrskon-
zepte, 

 
27. Entscheidung in Angelegenheiten des be-

bauten oder unbebauten Grundvermö-
gens, über grundstücksgleiche Rechte so-
wie dingliche Rechte, soweit die finanziel-
len Auswirkungen für die Stadt 300.000 € 
übersteigen, 

 
28. die Projektgenehmigung zur Durchführung 

städtischer Hoch- und Tiefbaumaßnahmen 
sowie von sonstigen Liefer- und Dienstleis-
tungen mit Gesamtkosten über 500.000 €, 

 
29. die Vergabe von Bauaufträgen über mehr 

als 500.000 € oder von sonstigen Liefer- 
und Dienstleistungen über mehr als 
300.000 € Auftragswert, 

 
30. die Genehmigung von Nachträgen bei 

städtischen Bauvorhaben, soweit nicht der 
Ausschuss für städtische Bauten oder der 
Erste Bürgermeister zuständig sind, 

 
31. Entscheidung über Rechtsbehelfe Dritter, 

Verteidigung gegen Rechtsbehelfe Dritter, 
Einlegung und Rücknahme von Rechtsbe-
helfen und Rechtsmitteln, Abschluss von 
gerichtlichen und außergerichtlichen Ver-
gleichen, Abgabe von Prozesserklärungen 
jeder Art, wenn die voraussichtlichen fi-
nanziellen Auswirkungen für die Stadt 
150.000 € übersteigen, 

 
32. Konzepte für die Bürgerbeteiligung, 

 
33. den Vorschlag, die Entsendung und die 

Abberufung von Vertreterinnen und Vertre-
tern der Stadt in andere Organisationen 
und Einrichtungen.  

 

II. Die Stadtratsmitglieder 
 

§ 3 
Rechtsstellung der ehrenamtlichen 

Stadtratsmitglieder, Befugnisse 
 
(1) Die Stadtratsmitglieder üben ihre Tätigkeit 
nach ihrer freien, nur durch die Rücksicht auf 
das öffentliche Wohl bestimmten Überzeugung 
aus und sind an Aufträge nicht gebunden. 
 
(2) Für die allgemeine Rechtsstellung der 
Stadtratsmitglieder (Teilnahmepflicht, Sorg-
falts- und Verschwiegenheitspflicht, Geheim-
haltungspflicht, Ausschluss wegen persönli-
cher Beteiligung, Geltendmachung von An-
sprüchen Dritter, Ablehnung, Niederlegung und 
Verlust des Amtes) gelten die Art. 48 Abs. 1, 
20 Abs. 1 bis 3, 56 a, 49, 50, 48 Abs. 3 GO 
sowie Art. 47 bis 49 Gemeinde- und Land-
kreiswahlgesetz. 
 
(3) Der Stadtrat kann zur Vorbereitung seiner 
Entscheidungen durch besonderen Beschluss 
einzelnen seiner Mitglieder bestimmte Aufga-
bengebiete (Referate) zur Bearbeitung zuteilen 
und sie insoweit mit der Überwachung der 
städtischen Verwaltungstätigkeit betrauen 
(Art. 46 Abs. 1 Satz 2, Art. 30 Abs. 3 GO). Die 
Referenten und Referentinnen üben diese Tä-
tigkeit für den gesamten Stadtrat und nicht für 
eine einzelne Fraktion, Partei oder Gruppe 
aus.  
 

(4) Die Referenten und Referentinnen stehen 
dem Stadtrat, den Ausschüssen und der Ver-
waltung unterstützend zur Seite. Sie sollen die 
wechselseitigen Beziehungen zwischen den 
städtischen Gremien sowie den unterschiedli-
chen Gruppen in der Bevölkerung, der Vereine 
und Verbände und der örtlichen Unternehmen 
fördern. Die Referentinnen und Referenten 
machen sich mit allen bedeutsamen Angele-
genheiten ihres Wirkungskreises vertraut und 
wirken auf eine sparsame und zweckmäßige 
Verwaltungs- und Wirtschaftsführung hin. Sie 
sind berechtigt, in ihrem Wirkungskreis Ein-
richtungen zu besichtigen und Akten einzuse-
hen, können jedoch nicht in den Dienstbetrieb 
eingreifen, Weisungen erteilen, Verpflichtun-
gen für die Stadt eingehen oder die Stadt sonst 
rechtlich erheblich nach außen vertreten. Sie 
sind nicht zeichnungsberechtigt. Zur Ausübung 
von Verwaltungsbefugnissen sind Stadtrats-
mitglieder nur berechtigt, soweit ihnen der Ers-
te Bürgermeister im Rahmen der Geschäfts-
verteilung nach Anhörung der weiteren Bür-
germeister oder Bürgermeisterinnen einzelne 
Befugnisse überträgt (Art. 39 Abs. 2 GO). 
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(5) Die Referenten und Referentinnen werden 
von der Verwaltung in allen bedeutsamen An-
gelegenheiten ihres Wirkungsbereiches infor-
miert und gehört. Auskünfte von der Verwal-
tung sind grundsätzlich über die Geschäftsstel-
le des Stadtrates oder die Referatsleiter und 
Referatsleiterinnen der Verwaltung einzuholen. 
Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes ha-
ben Referenten und Referentinnen das Recht 
auf Information und Einsichtnahme in die ihr 
Ressort betreffenden Unterlagen. 
 
(6) Stadtratsmitglieder haben, soweit sie nicht 
eine Tätigkeit nach Abs. 3 ausüben, ein Recht 
auf Akteneinsicht nur, wenn sie vom Stadtrat 
mit der Einsichtnahme beauftragt werden. Das 
Verlangen zur Akteneinsicht ist gegenüber 
dem Ersten Bürgermeister geltend zu machen. 
 

§ 4 
Umgang mit Dokumenten 

und elektronischen Medien 
 
(1) Der Verschwiegenheitspflicht unterfallende 
Dokumente und Dateien sind so aufzubewah-
ren, dass sie dem unbefugten Zugriff Dritter 
entzogen sind. Im Umgang mit solchen Doku-
menten und Dateien beachten die Stadtrats-
mitglieder Geheimhaltungsinteressen und den 
Datenschutz. Werden diese Dokumente und 
Dateien für die Tätigkeit als Stadtratsmitglied 
nicht mehr benötigt, sind sie zurückzugeben 
oder datenschutzkonform zu vernichten bzw. 
zu löschen. 
 
(2) Beschlussvorlagen sind interne Ausarbei-
tungen der Verwaltung für den Stadtrat. Eine 
Veröffentlichung der Beschlussvorlagen und 
weiterer Sitzungsunterlagen durch Stadtrats-
mitglieder ist nur zulässig, wenn der Erste Bür-
germeister oder der Stadtrat unter Berücksich-
tigung des Datenschutzes zustimmen. Einer 
Zustimmung bedarf es nicht, soweit die Unter-
lagen im Ratsinformationssystem für die Öf-
fentlichkeit einsehbar sind. Die Veröffentli-
chung von Unterlagen zu nichtöffentlichen Sit-
zungen ist unzulässig. Verstöße werden durch 
den Stadtrat verfolgt und können straf- und 
haftungsrechtliche Folgen nach sich ziehen. 
 
(3) Die Verwaltung stellt allen Stadtratsmitglie-
dern, die dieser Art der Kommunikation zuge-
stimmt haben, ein elektronisches Postfach 
bereit, an das Einladungen im Sinne des § 23 
übersandt werden. 
 
(4) Die Nutzung elektronischer Medien zur 
Unterstützung der aktiven Teilnahme an der 
Sitzung ist erwünscht. Für die Fertigung von 
Ton- und Bildaufnahmen durch Stadtratsmit-

glieder gelten § 19 Abs. 2 Sätze 4 und 5 ent-
sprechend. 

§ 5 
Fraktionen, Ausschussgemeinschaften, 

Faktionsgemeinschaften 
 
(1) Stadtratsmitglieder können sich zur Errei-
chung gemeinsamer Ziele zu Fraktionen zu-
sammenschließen. Eine Fraktion muss min-
destens drei Mitglieder haben. Die Bildung und 
Bezeichnung der Fraktionen sowie deren Vor-
sitzende und ihre Stellvertreter sind dem Ers-
ten Bürgermeister mitzuteilen; dieser unterrich-
tet den Stadtrat. Entsprechendes gilt für wäh-
rend der Wahlzeit eintretende Änderungen des 
Stärkeverhältnisses der Fraktionen und Grup-
pen (Art. 33 Abs. 3 GO). 
 
(2) Einzelne Stadtratsmitglieder und kleine 
Gruppen oder Fraktionen, die aufgrund ihrer 
eigenen Stärke keine Vertretung in den Aus-
schüssen erreichen würden, können sich zur 
Entsendung gemeinsamer Vertreter in die 
Ausschüsse zusammenschließen (Ausschuss-
gemeinschaft; Art. 33 Abs. 1 Satz 5 GO). Abs. 
1 Satz 3 gilt entsprechend. 
 
(3) Fraktionen und Gruppen können unter 
Wahrung ihrer Eigenständigkeit in Fraktions-
gemeinschaften zusammenarbeiten. Abs. 1 
Satz 3 gilt entsprechend. 
 

§ 6 
Berufsmäßige Stadtratsmitglieder 

 
(1) Die berufsmäßigen Stadtratsmitglieder ver-
treten innerhalb des ihnen durch die Ge-
schäftsverteilung übertragenen Aufgabenge-
bietes in laufenden Angelegenheiten den Ers-
ten Bürgermeister, dem sie hierbei unmittelbar 
verantwortlich sind. Der Erste Bürgermeister 
kann sich die Bearbeitung bestimmter laufen-
der Angelegenheiten allgemein oder im Einzel-
fall vorbehalten. Die berufsmäßigen Stadtrats-
mitglieder bereiten die Sitzungen des Stadtra-
tes und seiner Ausschüsse für ihren Aufga-
benbereich vor und vollziehen die Beschlüsse. 
Dabei sind sie dem Ersten Bürgermeister und 
dem Stadtrat verantwortlich.  
 
(2) Sie haben das Recht und die Pflicht, an 
den Sitzungen des Stadtrates und seiner Aus-
schüsse teilzunehmen, soweit ihr Aufgabenbe-
reich betroffen ist. Insoweit haben sie Rede- 
und Antragsrecht, jedoch kein Stimmrecht (Art. 
40 Satz 2 GO). In anderen Angelegenheiten 
kann ihnen der oder die Vorsitzende das Wort 
erteilen. Weichen sie beim Vortrag im Stadtrat 
von der Auffassung des Ersten Bürgermeisters 
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ab, haben sie darauf ausdrücklich hinzuwei-
sen.  
 

III. Die Ausschüsse 
 

1. Allgemeines 
 

§ 7 
Bildung, Vorsitz, Auflösung 

 
(1) In den Ausschüssen nach § 2 der Haupt-
satzung sind die den Stadtrat bildenden Frakti-
onen und Gruppen unter Berücksichtigung von 
Ausschussgemeinschaften gemäß ihren Vor-
schlägen nach dem Verhältnis ihrer Stärke 
vertreten (Art. 33 Abs. 1 Satz 2 GO). Die Sitze 
werden nach dem Verfahren Hare-Niemeyer 
verteilt. Dabei wird die Zahl der Gemeinderats-
sitze jeder Fraktion, Gruppe oder Ausschuss-
gemeinschaft mit der Zahl der zu vergebenden 
Ausschusssitze multipliziert und durch die Ge-
samtzahl der Gemeinderatssitze geteilt. Jede 
Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft 
erhält zunächst so viele Sitze, wie ganze Zah-
len auf sie entfallen. Die weiteren zu verge-
benden Sitze sind in der Reihenfolge der 
höchsten Zahlenbruchteile, die sich bei der 
Berechnung nach Satz 3 ergeben, auf die 
Fraktionen, Gruppen oder Ausschussgemein-
schaften zu verteilen. Haben Fraktionen oder 
Gruppen den gleichen Anspruch auf einen 
Ausschusssitz, so entscheidet die größere 
Zahl der bei der Stadtratswahl auf die Wahl-
vorschläge der betroffenen Parteien oder Wäh-
lergruppen abgegebenen Stimmen; bei Beteili-
gung einer Ausschussgemeinschaft entschei-
det das Los. Sind mehrere Sitze durch Los zu 
vergeben, so scheidet eine Fraktion, Gruppe 
oder Ausschussgemeinschaft aus dem Losver-
fahren aus, sobald sie durch Los einen Sitz 
erlangt hat. Wird durch den Austritt oder Über-
tritt von Stadtratsmitgliedern das ursprüngliche 
Stärkeverhältnis der im Stadtrat vertretenen 
Fraktionen und Gruppen verändert, so sind 
diese Änderungen nach den Sätzen 2 bis 5 
auszugleichen (Art. 33 Abs. 3 Satz 1 GO); ha-
ben danach Fraktionen, Gruppen oder Aus-
schussgemeinschaften den gleichen Anspruch 
auf einen Ausschusssitz, so entscheidet das 
Los. Sind mehrere Sitze durch Los zu verge-
ben, so scheidet eine Fraktion, Gruppe oder 
Ausschussgemeinschaft aus dem Losverfah-
ren aus, sobald sie durch Los einen Sitz er-
langt hat. 
  
(2) Für die Mitglieder eines Ausschusses wer-
den für den Fall ihrer Verhinderung je Fraktion, 
Gruppe oder Ausschussgemeinschaft auf de-
ren Vorschlag stellvertretende Mitglieder in 

einer bestimmten Reihenfolge namentlich be-
stellt. 
 
(3) Den Vorsitz in den Ausschüssen führt mit 
Ausnahme des Rechnungsprüfungsausschus-
ses der Erste Bürgermeister, einer seiner Stell-
vertreter oder Stellvertreterinnen oder ein vom 
Ersten Bürgermeister bestimmtes ehrenamtli-
ches Stadtratsmitglied (Art. 33 Abs. 2 Satz 1 
GO). Ist die den Vorsitz übernehmende Person 
bereits Mitglied des Ausschusses, nimmt deren 
Vertreter oder Vertreterin für die Dauer der 
Übertragung den Sitz im Ausschuss ein (Art. 
33 Abs. 2 Satz 2 GO). Den Vorsitz im Rech-
nungsprüfungsausschuss führt ein vom Stadt-
rat bestimmtes Ausschussmitglied (Art. 103 
Abs. 2 GO). 
 
(4) Der Stadtrat kann Ausschüsse jederzeit 
auflösen (Art. 32 Abs. 5 GO), soweit sie nicht 
gesetzlich vorgeschrieben sind. Die Ge-
schäftsordnung ist insoweit anzupassen. 
 

§ 8 
Vorberatende und beschließende 

Ausschüsse 
 

(1) Vorberatende Ausschüsse haben die Auf-
gabe, die ihnen übertragenen Gegenstände für 
die Beratung in der Vollversammlung des 
Stadtrates vorzubereiten und einen Beschluss-
vorschlag zu unterbreiten.  
 
(2) Beschließende Ausschüsse erledigen die 
ihnen übertragenen Angelegenheiten selbst-
ständig anstelle des Stadtrates. 
 
(3) Berührt eine Angelegenheit das Arbeitsge-
biet mehrerer vorberatender oder be-
schließender Ausschüsse, so können diese zu 
gemeinsamen Sitzungen zusammentreten. 
 
(4) In den Fällen des Absatzes 3 und anderen 
geeigneten Fällen (z. B. Eilbedürftigkeit, Be-
schleunigung der Entscheidung, absehbar 
geringer Beratungsaufwand, Geschäftslage im 
Stadtrat und in den Ausschüssen im Übrigen, 
Ferienzeiten, organisatorischer und finanzieller 
Aufwand, Notfalllagen) kann der Erste Bür-
germeister die Angelegenheit ohne Vorbera-
tung sogleich dem Stadtrat zur Beratung und 
Beschlussfassung vorlegen. 
 
(5) Die Entscheidungen beschließender Aus-
schüsse stehen unbeschadet Art. 88 GO unter 
dem Vorbehalt der Nachprüfung durch den 
Stadtrat. Eine Nachprüfung muss nach Art. 32 
Abs. 3 GO erfolgen, wenn der Erste Bürger-
meister oder sein Stellvertreter oder seine 
Stellvertreterin im Ausschuss, ein Drittel der 
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stimmberechtigten Ausschussmitglieder oder 
ein Viertel der Stadtratsmitglieder die Nachprü-
fung durch den Stadtrat beantragt. Der Antrag 
muss schriftlich, spätestens am siebten Tag 
nach der Ausschusssitzung, beim Ersten Bür-
germeister eingehen. Beschlüsse, die Rechte 
Dritter berühren, werden erst nach Ablauf einer 
Frist von einer Woche wirksam. 
 
 

2. Aufgaben der Ausschüsse 
 

§ 9 
Einzelne Aufgaben 

 
(1) Der Ferienausschuss erledigt während der 
Ferienzeit alle Angelegenheiten, für die sonst 
der Stadtrat oder ein beschließender Aus-
schuss zuständig sind. Die Ferienzeit des 
Stadtrates beträgt sechs Wochen; sie beginnt 
jeweils mit dem ersten Ferientag der allgemei-
nen Sommerschulferien. Aufgaben, die nach 
der GO der Beschlussfassung des Stadtrates 
vorbehalten sind, soll der Ferienausschuss nur 
erledigen, wenn sie nicht ohne erheblichen 
Nachteil für die Stadt, für die Allgemeinheit 
oder für die Beteiligten bis zum Ende der Feri-
enzeit aufgeschoben werden können. 
 
(2) Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss ist 
vorberatend tätig für 
 
1. die Aufstellung des Haushaltsplanes und 

den Erlass der Haushaltssatzung sowie 
der Nachtragshaushaltssatzung, 

 
2. die Entscheidungen im Sinne von Art. 96 

Satz 1 GO über städtische Unternehmen 
und Beteiligungen, 

 
3. Errichtung, Änderung und Auflösung städ-

tischer Stiftungen, 
 
4. allgemeine Festsetzung von Gebühren, 

Tarifen und Entgelten, 
 
5. alle übrigen bedeutsamen Angelegenhei-

ten des Finanz- und Steuerwesens,  
 
6. Energielieferungsverträge für städtische 

Liegenschaften, 
 
7. die Festlegung der Auswahlkriterien zum 

Verkauf städtischer Grundstücke und die 
Auswahl unter den Kaufinteressenten, 

 
8. grundsätzliche Angelegenheiten der Wirt-

schaftsförderung, 
 

9. Grundsatzfragen des Stadtmarketings, 

 
soweit nicht der Erste Bürgermeister zuständig 
ist. 
(3) Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss ist 
beschließend tätig für 
 
1. den Erlass sowie die unbefristete Nieder-

schlagung von Forderungen bis zu einer 
Wertgrenze von 80.000 €, die Verrentung 
von Beiträgen, die Stundung und die be-
fristete Niederschlagung sowie die Ausset-
zung der Vollziehung bis zu einer Wert-
grenze von 150.000 €, 

 
2. die Aufnahme von Darlehen und den Ab-

schluss von Bauspar- und ähnlichen Ver-
trägen, soweit dies dem Haushaltsplan 
oder der Haushaltssatzung oder einem vo-
rausgehenden Beschluss des Stadtrates 
entspricht, 

 
3. Angelegenheiten des bebauten und unbe-

bauten Grundvermögens, grundstücksglei-
che und dingliche Rechte, insbesondere 
Erwerb und Veräußerung, entgeltliche 
Nutzungsüberlassung, Abgabe von Erklä-
rungen über dingliche Rechte, bis zu ei-
nem Gegenstandswert von 300.000 €, 

 
4. die Vergabe von Lieferungen und Leistun-

gen für die Bewirtschaftung aller städti-
scher Liegenschaften, soweit nicht ande-
ren Ausschüssen zugewiesen, ab einem 
Auftragswert von 150.000 bis 300.000 €, 
 

5. die Aufstellung von Grundsätzen für Geld-
anlagen, Darlehensaufnahmen und den 
An- und Verkauf von Wertpapieren, 
 

6. die Entscheidung über die Annahme von 
Spenden und Schenkungen,  
 

7. die Feststellung der Abrechnungsgebiete 
im Erschließungsbeitragswesen sowie die 
Genehmigung von Erschließungs- und Fi-
nanzierungsverträgen, 

 
8. die Steuerung städtischer Stiftungen und 

städtischer Unternehmen oder Beteiligun-
gen im Hinblick auf grundlegende Ent-
scheidungen unter besonderer Beachtung 
der Wahrung von deren Eigenständigkeit, 

 
soweit nicht der Erste Bürgermeister zuständig 
ist. 

 
(4) Der Ausschuss für Stadtentwicklung und 
Umwelt ist vorberatend tätig in der Stadtent-
wicklung (allgemeine Stadtplanung, Flächen-
nutzungsplan, Bebauungspläne, Landschafts-
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plan, Grünordnungspläne, Rahmenpläne, Mo-
bilitätskonzepte) sowie in Fragen des Natur- 
und Umweltschutzes, des Klimaschutzes, des 
Energiemanagements und der Nachhaltigkeit. 
 
(5) Der Ausschuss für Stadtentwicklung und 
Umwelt ist beschließend tätig für 
 
1. die Aufstellungsbeschlüsse für Bauleitplä-

ne und die Billigung der Plankonzepte für 
Bauleitpläne einschließlich der Beauftra-
gung des Ersten Bürgermeisters für die 
Durchführung der vorgezogenen Bürger-
beteiligung und der Anhörung der Träger 
öffentlicher Belange, sowie für die Ertei-
lung von Planungsaufträgen im Rahmen 
des Haushaltsplanes in unbegrenzter Hö-
he, 

 
2. die Durchführung vereinfachter Ände-

rungsverfahren für Bauleitpläne nach § 13 
BauGB einschließlich des Satzungsbe-
schlusses, 

 
3. die Festlegung von städtebaulichen Zielen 

im Sinne des § 36 a BauGB als Grundlage 
für die Entscheidung über Vorhaben nach 
§ 31 Abs. 3, § 34 Abs. 3b und § 246e 
BauGB („Bauturbo“), 

 
4. die Entscheidung über die Zustimmung 

nach § 36a BauGB über Vorhaben, für die 
die Festlegung abweichender städtebauli-
cher Ziele erforderlich ist, 

 
5. für städtebauliche Verträge gem. § 11 

BauGB, soweit nicht der Erste Bürgermeis-
ter zuständig ist, 

 
6. die allgemeine Genehmigung für bestimm-

te Fälle in festgelegten Sanierungsgebie-
ten gem. § 144 Abs. 3 BauGB, 

 
 

7. die Einleitung von Umlegungs- und verein-
fachten Umlegungsverfahren sowie für die 
Übertragung der Befugnis zu deren Durch-
führung, 

 
8. die Ausübung der gesetzlichen und be-

sonderen gemeindlichen Vorkaufsrechte 
mit Verpflichtungen für die Stadt bis zur 
Höhe von 300.000 € (ohne Nebenkosten) 
im Einzelfall, 

 
9. den Erlass von verkehrsbehördlichen An-

ordnungen von grundsätzlicher Bedeu-
tung. 

 

(6) Der Bauausschuss ist beschließend tätig 
für 
 
1. die Erteilung des gemeindlichen Einver-

nehmens bei Bauvorhaben, soweit nicht 
der Erste Bürgermeister zuständig ist,  

 
2. die grundsätzliche Verweigerung der ge-

meindlichen Zustimmung nach § 36a 
BauGB, wenn das Vorhaben den aktuellen 
städtebaulichen Zielen nicht entspricht, 

 
3. die Erteilung der Zustimmung nach § 36a 

BauGB, wenn das Vorhaben aktuellen 
städtebaulichen Zielen (Rahmenplanung, 
städtebauliche Konzepte für Bauturbofälle) 
entspricht oder es nur geringfügige Aus-
wirkungen hat, sowie für die Festlegung 
von städtebaulichen Anforderungen, 

 
4. die Genehmigung/Zustimmung zu Vorha-

ben in Sanierungsgebieten gem. § 144 
Abs. 1 BauGB soweit nicht der Erste Bür-
germeister zuständig ist, 

 
5. die Erteilung von Ausnahmen von Verän-

derungssperren 
 
6. die Zulassung von isolierten Abweichun-

gen im Sinne des Art. 63 Abs. 3 Satz 1 
BayBO, soweit für das Vorhaben nicht der 
Erste Bürgermeister zuständig ist, 

 
7. Widmungen, Umstufungen und Einziehun-

gen,  
 

8. die Entscheidung über Anträge zur Stell-
platzablöse, 
 

9. die Zurückstellung von Baugesuchen gem. 
§ 15 BauGB. 

 
(7) Der Kultur- und Sportausschuss ist vorbe-
ratend zuständig für alle Angelegenheiten der 
Kultur- und Gemeinschaftspflege, der Volksbil-
dung sowie des Sports, vor allem für 
  
1. Leitlinien für die inhaltliche Ausrichtung 

des städtischen Kulturprogramms, 
 

2. das PUC, 
  
3. die Bibliothek, 

 
4. die Musikschule, 

 
5. die auf dem Gebiet der Kultur tätigen Ver-

eine,  

 
6. das Archivwesen, 
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7. die Volkshochschule sowie die kirchlichen 

Einrichtungen der Erwachsenenbildung, 
8. die Förderung der Vereine und Verbände, 

soweit die Aufgabe nicht einem anderen 
Ausschuss zugewiesen ist, 

 
9. die städtischen Sportanlagen und die 

Sportvereine, 

 
10. Städtepartnerschaften, 
 
soweit nicht der Erste Bürgermeister zuständig 
ist. 
 
(8) Der Kultur- und Sportausschuss ist be-
schließend zuständig für 
 
1. das städtische Kulturangebot einschließ-

lich des Volksfestes und anderer städti-
scher Feste sowie für das Medien- und 
Veranstaltungsangebot der Bibliothek,  

 
2. die Anerkennung der Förderungswürdig-

keit von Vereinen und die Gewährung von 
Zuschüssen nach den Kulturförderungs-
richtlinien, 

 
3. die individuelle Förderung der Vereine und 

Verbände, soweit die Aufgabe nicht einem 
anderen Ausschuss zugewiesen ist, 

 
4. die Gewährung von Zuschüssen an die 

Musikschule, die Volkshochschule und an 
Erwachsenenbildungseinrichtungen, 

 
5. die Gewährung der Zuschüsse nach den 

Sportförderungsrichtlinien, 
 
6. die Ehrung von Sportlern und Sportlerin-

nen, 

 
7. den Erwerb von Kunstgegenständen mit 

Ausnahme von Kunst am Bau, 

 
8. Maßnahmen zur Pflege von Städtepart-

nerschaften, 

 
soweit nicht der Erste Bürgermeister zuständig 
ist. 
 
(9) Der Sozialausschuss ist vorberatend tätig 
für alle sozialen Belange, insbesondere  
 
1. für die besonderen Bedürfnisse von Kin-

dern und Jugendlichen, Senioren und Se-
niorinnen, Familien, Menschen mit Behin-
derung, Menschen mit Einwanderungsge-
schichte, Menschen mit gesundheitlichen 
oder pflegerischen Unterstützungsbedar-

fen, armutsbetroffenen und sozial benach-
teiligten Menschen sowie wohnungslosen 
oder von Wohnungslosigkeit bedrohten 
Menschen,  
 

2. für Kindertagesbetreuung, schulbezogene 
Betreuungsangebote einschließlich Ganz-
tag und Ferienbetreuung, Schule, 
Schulsozialarbeit, offene Kinder- und Ju-
gendarbeit, Spielplätze und Aufenthaltsflä-
chen, gesellschaftliche Vielfalt (Integration, 
Inklusion), Barrierefreiheit, offene Senio-
renarbeit, Gesundheitsförderung, Pflege, 
gesellschaftliche und politische Teilhabe 
sowie Wohlfahrtspflege,  
 

3. für die Kinder- und Jugendbeteiligung so-
wie sonstige Formen der Beteiligung im 
sozialen Bereich,  
 

4. für bürgerschaftliches Engagement, Eh-
renamt, Nachbarschaftshilfen und sonstige 
Formen des freiwilligen sozialen Engage-
ments, 
 

5. für Angelegenheiten der auf dem Gebiet 
der sozialen Arbeit tätigen Vereine, Ver-
bände und sonstigen Träger,  
 

6. für die Auswahl von Trägern für soziale 
Dienste und Einrichtungen, soweit nicht 
der Stadtrat oder ein anderer Ausschuss 
zuständig ist,  
 

7. für die Gebührenstruktur in Kindertages-
einrichtungen und für die Grundsätze sozi-
aler Ermäßigungen,  
 

8. für Sozialplanung, Sozialberichterstattung, 
Bedarfsplanung sowie Maßnahmen der 
Prävention, insbesondere zur Vermeidung 
sozialer Benachteiligung und Wohnungs-
losigkeit. 

 
(10) Der Sozialausschuss ist beschließend 
tätig für  
 
1. die Benennung von öffentlichen Einrich-

tungen auf dem Gebiet des Sozialwesens, 
insbesondere von Kindertageseinrichtun-
gen, 

 
2. die Aufstellung von Zielen und Grundsät-

zen für die Steuerung von selbst oder in 
fremder Trägerschaft betriebenen sozialen 
Einrichtungen,   

 
3. die Förderung von sozialen Vereinen und 

Verbänden, Übernahme neuer sozialer 
Aufgaben, Förderung von sozialen Projek-



9 

 

ten und Trägern der sozialen Arbeit sowie 
Entscheidung über soziale (nicht bauliche) 
Maßnahmen im Rahmen städtebaulicher 
Förderprogramme sowie den Abschluss 
von Leistungsvereinbarungen zur Erfüllung 
der in Abs. 9 genannten Aufgaben bis zu 
einer Wertgrenze von 300.000 €, 

 
4. Grundsätze der Vergabe von Zuwendun-

gen aus dem Bürgerfonds und aus Spen-
denmitteln, 

 
5. Grundsätze der Unterbringung von Woh-

nungslosen und den Betrieb entsprechen-
der Einrichtungen, 
 

soweit nicht der Erste Bürgermeister zuständig 
ist. 
 
(11) Der Ausschuss für öffentliche Sicherheit 
ist vorberatend tätig für grundsätzliche Angele-
genheiten der allgemeinen Gefahrenabwehr, 
des Brandschutzes, der Feuerbeschau, des 
Rettungswesens, des Bevölkerungsschutzes 
einschließlich des Katastrophenschutzes, der 
Kriminalitätsbekämpfung und der Verkehrssi-
cherheit inkl. der Verkehrsüberwachung. Ins-
besondere ist er zuständig für 
 
1. Unterbringung, Ausstattung und Ausbil-

dungs- und Einsatzgeschehen der Freiwil-
ligen Feuerwehren, 
 

2. Bestätigung der Kommandanten und 
Kommandantinnen, 
 

3. Beschaffung von Einsatzfahrzeugen der 
Freiwilligen Feuerwehren, 

 
4. Aufstellung und Fortschreibung des Feu-

erwehrbedarfsplans, 
 

5. Durchführung der städtischen Feuerbe-
schau, 

 
6. Fragen der Kriminalitätsentwicklung und 

Kriminalitätsprävention,  
 

7. Verkehrssicherheit, Verkehrsunfallgesche-
hen, Jugendverkehrserziehung, Schul-
wegsicherheit und Schulweghelfer, 

 
8. Maßnahmen zur Überwachung des ruhen-

den und fließenden Verkehrs,  
 

9. Zusammenarbeit der Behörden und Orga-
nisationen mit Sicherheitsaufgaben, 

 

10. Notfallvorsorge, insbesondere Sicherung 
kritischer Infrastruktur, Trinkwassernotver-
sorgung und Ernährungssicherstellung, 

 
11. Bevölkerungsschutz, 
 
soweit nicht der Erste Bürgermeister zuständig 
ist.  
 
(12) Der Ausschuss für öffentliche Sicherheit 
ist beschließend tätig für kostenwirksame, 
nichtbauliche Maßnahmen in den in Abs. 11 
genannten Bereichen mit einem Wert bis 
300.000 €, soweit nicht der Erste Bürgermeis-
ter zuständig ist. 
 
(13) Der Ausschuss für städtische Bauten ist 
vorberatend tätig für Planung, Projektgeneh-
migung und Realisierung von städtischen 
Hoch- und Tiefbaumaßnahmen mit Gesamt-
kosten von mehr als 500.000 €. 
 
(14) Der Ausschuss für städtische Bauten ist 
beschließend tätig für 
 
1. die Eckpunkte der Planung, die Projektge-

nehmigung und die Abwicklung städtischer 
Hoch- und Tiefbaumaßnahmen mit Ge-
samtkosten bis 500.000 €, 

 
2. Vergaben im Zusammenhang mit städti-

schen Bauvorhaben bis 500.000 €, 

 
3. die Genehmigung von Nachträgen bei 

städtischen Bauvorhaben bis zu 50 % der 
ursprünglich vereinbarten Auftragssumme, 

 
4. Kunst am Bau, 

 
soweit nicht der Erste Bürgermeister zuständig 
ist. 
 
(15) Der Personal- und Organisationsaus-
schuss ist vorberatend tätig für 
 
1. die Ernennung, Beförderung, Abordnung, 

Versetzung, Ruhestandsversetzung oder 
Entlassung von Beamtinnen und Beamten 
ab Besoldungsgruppe A 12 BayBesO,  
 

2. die Einstellung, Höher- und Rück-
gruppierung, Kündigung und Aufhebung 
von Arbeitsverträgen der Beschäftigten ab 
Entgeltgruppe 12/S 18 TVöD, 

 
3. die Einleitung von förmlichen Dis-

ziplinarverfahren gegen städtische Beam-
te, 
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4. allgemeine Regelungen der Bezüge der 
städtischen Bediensteten, 

 
5. Compliance-Richtlinien. 
 
(16) Der Personal- und Organisationsaus-
schuss ist beschließend tätig  
 
1. für die Ernennung, Beförderung, 

Abordnung, Versetzung, Ruhestands-
versetzung und Entlassung der 
Beamtinnen und Beamten der 
Besoldungsgruppen A 9 bis A 11 
BayBesO; 

 
2. für die Einstellung, Höhergruppierung, 

Rückgruppierung, Kündigung und 
Aufhebung von Arbeitsverträgen der 
Beschäftigten der Entgeltgruppen 9 bis 11 
/ S 9 bis S 17 TVöD, 

 
3. für die Bewilligung von Altersteilzeit der 

Beamten der Besoldungsgruppe A 9 bis A 
11 BayBesO sowie der Beschäftigten in 
den Entgeltgruppen 9 bis 11 / S 9 bis S 17 
TVöD,  

 
4. für Konzepte der Personalentwicklung, der 

betrieblichen Gesundheitsförderung, der 
Fortbildung sowie der Personalführung 
und für sonstige Personalangelegenheiten 
aller Beschäftigten, soweit nicht der 
Stadtrat oder der Erste Bürgermeister 
zuständig sind, 

 
5. für grundlegende Fragen der Verwaltungs-

organisation, auch unter Berücksichtigung 
der Funktionsfähigkeit in Krisenlagen, 

 
6. für grundlegende Fragen des Einsatzes 

von Informations- und Kommunikations-
technik einschließlich Digitalisierung und 
Künstlicher Intelligenz, Informationssicher-
heit und Datenschutz, 

 
7. für die Projektgenehmigung und die 

Auftragsvergabe zur Beschaffung von IT-
Dienstleistungen und IT-Ausstattung für 
Verwaltungszwecke bei einem 
Auftragswert über 150.000 bis 300.000 €, 

 
8. für die Bestellung und Abberufung des 

behördlichen Datenschutzbeauftragten. 
 

Die personalrechtlichen Befugnisse werden 
hiermit übertragen (Art. 43 Abs. 1 Satz 2 GO). 
 
(17) Alle vorgenannten Ausschüsse sollen 
Entscheidungen mit finanziellen Verpflichtun-
gen für das laufende Haushaltsjahr nur dann 

treffen, wenn entsprechende Haushaltsmittel in 
den Haushaltsplan eingestellt sind. Die Bereit-
stellung über- oder außerplanmäßiger Haus-
haltsmittel ist diesen Ausschüssen möglich, 
jedoch begrenzt auf 100.000 €. Die weiterge-
henden Zuständigkeiten des Ferienausschus-
ses bleiben unberührt. 
 
(18) Dem Rechnungsprüfungsausschuss ob-
liegt die jährliche Prüfung des konsolidierten 
Jahresabschlusses gemäß Art. 103 und 106 
GO sowie die Prüfung der zweckentsprechen-
den Verwendung städtischer Zuschüsse an 
Dritte. 
 
(19) Bei wiederkehrenden Leistungen ist für 
die Bemessung von Beträgen oder Wertgren-
zen der Zeitraum maßgeblich, für den die 
rechtliche Bindung bestehen soll; ist dieser 
Zeitraum nicht bestimmbar, so ist der fünffache 
Jahresbetrag anzusetzen. 
 
 

IV. Der Erste Bürgermeister 
 

1. Aufgaben 
 

§ 10 
Vorsitz im Stadtrat, Beanstandungspflicht 

 
(1) Der Erste Bürgermeister führt den Vorsitz 
im Stadtrat (Art. 36 GO). Er bereitet die Bera-
tungsgegenstände vor und beruft die Sitzun-
gen ein (Art. 46 Abs. 2 GO). In den Sitzungen 
leitet er die Beratung und die Abstimmung, 
handhabt die Ordnung und übt das Hausrecht 
aus (Art. 53 Abs. 1 GO). 
 
(2) Hält der Erste Bürgermeister Entscheidun-
gen des Stadtrates oder eines beschließenden 
Ausschusses für rechtswidrig, so weist er den 
Stadtrat oder den Ausschuss auf seine Beden-
ken hin und setzt den Vollzug vorläufig aus. 
Wird die Entscheidung aufrechterhalten, führt 
er die Entscheidung der Rechts-
aufsichtsbehörde herbei (Art. 59 Abs. 2 GO). 
 

§ 11 
Leitung der Verwaltung, Allgemeines 

 
(1) Der Erste Bürgermeister leitet und verteilt 
im Rahmen der Geschäftsordnung die Ge-
schäfte (Art. 46 Abs. 1 GO). Er kann dabei 
einzelne seiner Befugnisse den weiteren Bür-
germeistern und Bürgermeisterinnen, nach 
deren Anhörung auch einem Stadtratsmitglied 
und in den Angelegenheiten der laufenden 
Verwaltung städtischen Bediensteten übertra-
gen (Art. 39 Abs. 2 GO). Geschäftsverteilung 
und Befugnisregelung sollen übereinstimmen. 
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(2) Der Erste Bürgermeister vollzieht die Be-
schlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüs-
se (Art. 36 GO). Über Hinderungsgründe unter-
richtet er den Stadtrat oder den Ausschuss 
unverzüglich. 
 
(3) Der Erste Bürgermeister führt die Dienst-
aufsicht über die städtischen Bediensteten und 
übt die Befugnisse des Dienstvorgesetzten 
gegenüber den städtischen Beamten und Be-
amtinnen aus (Art. 37 Abs. 4, Art. 43 Abs. 3 
GO). 
 
(4) Der Erste Bürgermeister verpflichtet die 
weiteren Bürgermeister und Bürgermeisterin-
nen schriftlich, alle Angelegenheiten geheim zu 
halten, die im Interesse der Sicherheit oder 
anderer wichtiger Belange der Bundesrepublik 
Deutschland oder eines ihrer Länder Unbefug-
ten nicht bekannt werden dürfen. In gleicher 
Weise verpflichtet er Stadtratsmitglieder und 
städtische Bedienstete, bevor sie mit entspre-
chenden Angelegenheiten befasst werden 
(Art. 56a GO). 
 

§ 12 
Einzelne Aufgaben 

 
(1) Der Erste Bürgermeister erledigt in eigener 
Zuständigkeit: 
 
1. die laufenden Angelegenheiten, die für die 

Stadt keine grundsätzliche Bedeutung ha-
ben und keine erheblichen Verpflichtungen 
erwarten lassen (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 GO), 

 
2. die der Stadt durch ein Bundesgesetz oder 

aufgrund eines Bundesgesetzes übertra-
genen hoheitlichen Aufgaben in Angele-
genheiten der Verteidigung einschließlich 
des Wehrersatzwesens und des Schutzes 
der Zivilbevölkerung, soweit nicht für 
haushalts- oder personalrechtliche Ent-
scheidungen der Stadtrat oder ein be-
schließender Ausschuss zuständig ist 
(Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GO), 

 
3. die Angelegenheiten, die im Interesse der 

Sicherheit der Bundesrepublik oder eines 
ihrer Länder geheimzuhalten sind (Art. 37 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GO), 

 
4. die ihm vom Stadtrat nach Art. 37 Abs. 2 

Satz 1 GO übertragenen Angelegenheiten, 
 
5. die Entscheidung über Ernennung, Beför-

derung, Abordnung, Versetzung, Zuwei-
sung an eine Einrichtung, Ruhestandsver-

setzung und Entlassung von Beamten und 
Beamtinnen bis zur Besoldungsgruppe A 8 
BayBesO einschließlich aller Anwärter und 
Anwärterinnen, 

6. die Einstellung, Höhergruppierung, Rück-
gruppierung, Abordnung, Versetzung, Zu-
weisung an einen Dritten, Beschäftigung 
mittels Personalgestellung, Kündigung und 
Aufhebung des Arbeitsverhältnisses von 
Beschäftigten bis Entgeltgruppe 8 TVöD, 
ferner die Einstellung, Kündigung und an-
derweitige Aufhebung der Beschäftigungs-
verhältnisse von Auszubildenden und 
Praktikanten und Praktikantinnen, 

 
7. die vorübergehende Übertragung einer 

höher zu bewertenden Tätigkeit auf Be-
schäftigte im Bereich des TVöD oder eines 
entsprechenden Tarifvertrages, 

 
8. dringliche Anordnungen und unaufschieb-

bare Geschäfte (Art. 37 Abs. 3 GO). Von 
derartigen Anordnungen oder Maßnahmen 
hat er den Stadtrat bzw. den für die Ent-
scheidung zuständigen Ausschuss in der 
nächsten Sitzung zu verständigen. 

 
9. die Aufgaben als Vorsitzender des Verwal-

tungsrats selbstständiger Kommunalunter-
nehmen des öffentlichen Rechts (Art. 90 
Abs. 3 Satz 2 GO),  

 
10. die Vertretung der Stadt in Unternehmen in 

Privatrechtsform (Art. 93 Abs. 1 GO). Dem 
Ersten Bürgermeister werden die zu tref-
fenden Entscheidungen zur selbstständi-
gen Erledigung übertragen (Art. 37 Abs. 2 
Satz 1 GO), soweit nicht die Zuständigkeit 
des Stadtrates oder eines Ausschusses 
gegeben ist. 

        
(2) Zu den Aufgaben des Ersten Bürgermeis-
ters gehören insbesondere auch: 
 
1.  in allen Angelegenheiten mit finanziellen 

Auswirkungen für die Stadt 
 

a) die Bewirtschaftung von Haushaltsmit-
teln im Vollzug zwingender Rechtsvor-
schriften, bestehender Verträge oder 
von Richtlinien des Stadtrats, in denen 
die Leistungen nach Voraussetzungen 
und Höhe festgelegt sind, in unbe-
grenzter Höhe, im Übrigen bis 150.000 
€,  

 
b) der Erlass und die unbefristete Nieder-

schlagung von Abgaben sowie von 
sonstigen Forderungen bis zu einer 
Wertgrenze von 40.000 €, die befriste-
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te Niederschlagung, die Stundung und 
die Aussetzung der Vollziehung sowie 
die Entscheidung über die Verrentung 
von Beiträgen bis 75.000 €, 

c) die Entscheidung über überplanmäßi-
ge Ausgaben bis zu einem Betrag von 
75.000 € und über außerplanmäßige 
Ausgaben bis zu einem Betrag von 
40.000 € im Einzelfall, soweit sie un-
abweisbar sind und die Deckung ge-
währleistet ist (Art. 66 Abs. 1 Satz 1 
GO), 

 
d) rechtliche oder tatsächliche Handlun-

gen oder Unterlassungen jeder Art mit 
Auswirkungen für die Stadt, insbeson-
dere die Vornahme von Rechtsge-
schäften und die Wahrnehmung von 
Rechten und Pflichten der Stadt bis zu 
einer Wertgrenze (auch: Betrag, ge-
schätzter Auftragswert) von 150.000 €, 
mit folgenden Abweichungen: 

 
a. Gewährung von Zuweisungen und 

Zuschüssen, Unterstützungen, 
Darlehen und anderen Zahlungen, 
Förderung von Vereinen und Ver-
bänden sowie Trägern, Übernah-
me neuer Aufgaben, die als frei-
willige Leistungen zu betrachten 
und die nicht in besonderen Richt-
linien des Stadtrates geregelt und 
dem Stadtrat oder seinen Aus-
schüssen vorbehalten sind, soweit 
die jeweiligen Beträge im Haus-
haltsplan im einzelnen ausgewie-
sen bzw. erläutert sind, in unbe-
grenzter Höhe, ansonsten bis zu 
einem Betrag von 20.000 € im 
Einzelfall, ferner die unentgeltliche 
widerrufliche Nutzungsüberlas-
sung von städtischen Liegen-
schaften insbesondere an Vereine 
und Verbände bis zu einem Be-
trag von 20.000 € im Einzelfall, 

 
b. Konditionsanpassungen bei lau-

fenden Darlehensverträgen ohne 
Begrenzung, soweit sich die Posi-
tion der Stadt insgesamt verbes-
sert; hierüber ist jeweils dem Fi-
nanz- und Wirtschaftsausschuss 
in dessen nächster Sitzung zu be-
richten, 

 
c. Abschluss von Verpflichtungs- 

und Verfügungsgeschäften über 
Grundstücke und grundstücks-
gleiche Rechte inkl. entgeltlicher 
Nutzungsüberlassung (Miete, 

Pacht) bis zu einer Wertgrenze 
von 90.000 € (ohne Nebenkosten) 
im Einzelfall, unbeschränkt für 
Wohnraummiete, 

d. die Abgabe von Erklärungen über 
dingliche Rechte bis zu einer 
Wertgrenze von 150.000 € (ohne 
Nebenkosten) im Einzelfall, wenn 
dadurch wesentliche Interessen 
der Stadt nicht beeinträchtigt wer-
den; darunter fallen insbesondere 
auch die Bewilligung von Lö-
schungen und Pfandfreigaben 
sowie Rangrücktritten von Siche-
rungshypotheken und Auflas-
sungsvormerkungen, die zur Si-
cherung von Straßengrundab-
tretungen für die Stadt Puchheim 
eingetragen sind, Grundstücksbe-
lastungen aller Art, die zur Siche-
rung von Rechten der Stadt 
Puchheim anlässlich von Grund-
erwerbs- oder Veräußerungsvor-
gängen im Grundbuch eingetra-
gen sind, sowie die Abgabe und 
Entgegennahme aller hierzu er-
forderlichen Erklärungen und An-
träge,  

 
e. die Projektgenehmigung zur 

Durchführung städtischer Hoch- 
und Tiefbaumaßnahmen mit Ge-
samtkosten bis 250.000 €, soweit 
für diesen Zweck Mittel in den 
Haushaltsplan eingestellt sind, 

 
f. die Auftragsvergabe für städtische 

Hoch- und Tiefbaumaßnahmen 
bis zu einer Wertgrenze von 
250.000 €, soweit eine Projektge-
nehmigung vorliegt und Haus-
haltsmittel zur Verfügung stehen. 

 
g. die Genehmigung von Nachträgen 

zu Rechtsgeschäften und Verträ-
gen, die einzeln oder zusammen 
die ursprünglich vereinbarte Auf-
tragssumme um nicht mehr als 20 
%, insgesamt jedoch nicht um 
mehr als 150.000 € erhöhen, bei 
Hoch- und Tiefbaumaßnahmen 
gilt eine Obergrenze von 50 % 
und 250.000 €; war der Erste 
Bürgermeister selbst für die Pro-
jektgenehmigung zuständig, gilt 
ohne prozentuale Begrenzung ei-
ne Obergrenze von 175.000 Ge-
samtsumme aus ursprünglichem 
Auftrag und Nachträgen, bei 
Hoch- und Tiefbaumaßnahmen 
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beträgt die Obergrenze 300.000 
€. 

 
 
2.  in Personalangelegenheiten: 
 

a) der Vollzug zwingender gesetzlicher 
oder tariflicher Vorschriften sowie et-
waiger Grundsatzbeschlüsse des 
Stadtrates, 

 
b) die Bewilligung von Vorschüssen, 

Schadensersatz- und Fürsorgeleistun-
gen unter Orientierung an den für Be-
schäftige des Freistaates Bayern gel-
tenden Bestimmungen, 

 
c) Entscheidungen im Zusammenhang 

mit Nebentätigkeiten, 
 

d) die Gewährung von Prämien für Ver-
besserungsvorschläge sowie die Ge-
währung von Leistungszulagen und 
Leistungsprämien, Festsetzung von 
Leistungsstufen und Vorziehen oder 
Anhalten des Stufenaufstiegs, 
 

e) die Bewilligung von Altersteilzeit der 
Beamten und Beamtinnen bis 
Besoldungsgruppe A 8 sowie der 
Beschäftigten bis Entgeltgruppe 8 / S 
8b TVöD, 
 

f) Vereinbarung, Bewilligung und 
Widerruf von Teilzeitbeschäftigung 
einschließlich Ausweitung und 
Reduzierung der wöchentlichen 
Arbeitszeit für alle Beschäftigten und 
Beamten und Beamtinnen, soweit eine 
entsprechende Planstelle vorhanden 
ist, 
 

g) Bewilligung von Dienstbefreiung und 
Sonderurlaub. 

 
3.  in allgemeinen Rechts- und Verwaltungs-

angelegenheiten: 
 

a) Entscheidung über Rechtsbehelfe Drit-
ter, Verteidigung gegen Rechtsbehelfe 
Dritter, Einlegung und Rücknahme von 
Rechtsbehelfen und Rechtsmitteln, 
Abschluss von gerichtlichen und au-
ßergerichtlichen Vergleichen, Abgabe 
von Prozesserklärungen jeder Art, Be-
auftragung von Rechtsanwälten und 
Rechtsanwältinnen, Steuerberatern 
und Steuerberaterinnen und Sachver-
ständigen zur Beratung und Vertre-
tung, wenn die finanzielle Auswirkung 

für die  Stadt, hilfsweise der Streitwert, 
voraussichtlich 150.000 € nicht über-
steigt und die Angelegenheit keine 
grundsätzliche Bedeutung hat, 

b) Angelegenheiten des übertragenen 
Wirkungskreises, soweit sie nicht dem 
Stadtrat oder einem Ausschuss vorbe-
halten sind, insbesondere Staatsange-
hörigkeits- und Personenstandswesen, 
Meldewesen, Wahlrecht und Statistik, 
Gesundheits- und Veterinärwesen, öf-
fentliches Versicherungswesen, Las-
tenausgleich, einzelne verkehrs-
rechtliche Anordnungen, 

 
c) der Vollzug der Satzungen über die 

Benutzung des Eigentums und der öf-
fentlichen Einrichtungen der Stadt 
bzw. die Aufstellung und den Vollzug 
von Benutzungsordnungen, Hausord-
nungen und Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen, 

 
d) die Genehmigung zur Verwendung 

des städtischen Wappens, Anmeldung 
von Marken, Wahrnehmung von Urhe-
berrechten. 

 
4. in Bauangelegenheiten: 
 

a) die Stellungnahme nach Art. 64 Abs. 1 
Satz 2 BayBO bzw. die Erteilung des 
gemeindlichen Einvernehmens für fol-
gende Vorhaben: 

 
a. Bauvorhaben in allen Baugebie-

ten, sofern die Stadt ihr Einver-
nehmen zu einem Vorbescheid er-
teilt hat, wenn das Vorhaben dem 
Vorbescheid entspricht oder nur 
geringfügig von diesem abweicht, 

 
b. Vorhaben im Geltungsbereich ei-

nes qualifizierten Bebauungspla-
nes im Sinne von § 30 BauGB, 
wenn das Vorhaben dessen Fest-
setzungen nicht widerspricht bzw. 
einer Ausnahme von den Festset-
zungen bedarf, wenn diese Aus-
nahme im Bebauungsplan nach 
Art und Umfang ausdrücklich vor-
gesehen ist und die Erschließung 
gesichert ist, 

 
c. Vorhaben im Geltungsbereich ei-

nes qualifizierten Bebauungspla-
nes, die einer Befreiung von den 
Festsetzungen des Bebauungs-
planes bedürfen, soweit diese Be-
freiung von untergeordneter Be-
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deutung ist [als untergeordnet 
können angesehen werden u. a. 
geringfügige Überschreitungen der 
zulässigen Geschossfläche (bis zu 
ca. 10 m² im Einzelfall), geringfü-
gige Überschreitungen der Bau-
grenze, Abweichungen von den 
Gestaltungsfestsetzungen (z. B. 
bei vorhandenen Bezugsfällen), 
erdgeschossige ungeheizte Win-
tergärten und Terrassenüberdach-
ungen bis 20 qm Grundfläche und 
3 m Tiefe, Nebengebäuden au-
ßerhalb der Baugrenze bis 6 m² 
Grundfläche, wenn diese mind. ei-
nen Meter Abstand zu öffentlichen 
Verkehrsflächen einhalten, sowie 
untergeordnete Nebenanlagen], 

 
d. Vorhaben im Geltungsbereich ei-

nes einfachen Bebauungsplanes 
(Baulinienplan) wenn sie sich ge-
mäß § 34 BauGB in die nähere 
Umgebung einfügen und die Er-
schließung gesichert ist, 

 
e. Vorhaben, die einer Abweichung 

von einer örtlichen Bauvorschrift 
(Satzung) bedürfen, soweit diese 
Abweichung von untergeordneter 
Bedeutung ist, 

 
f. Vorhaben im Geltungsbereich ei-

nes in Aufstellung befindlichen 
Bebauungsplanes einschließlich 
Ausnahmen und Befreiungen im 
Sinne der vorhergehenden Buch-
staben, wenn der Bebauungsplan-
entwurf bereits Plansicherheit er-
reicht hat und die Erschließung 
gesichert ist, 

 
g. Vorhaben bis maximal 5 Wohnein-

heiten im nicht überplanten Innen-
bereich nach § 34 Baugesetzbuch, 
wenn durch das Vorhaben der 
Rahmen der Umgebung nicht 
überschritten wird, es sich in die 
Eigenart der näheren Umgebung 
einfügt und die Erschließung gesi-
chert ist, 

 
h. privilegierte Bauvorhaben im Au-

ßenbereich gemäß § 35 Abs. 1 
BauGB, soweit das Vorhaben von 
geringer Bedeutung ist, 

 
i. Fällung von im Bebauungsplan 

festgesetzten Bäumen bei Um-

sturzgefahr bzw. Krankheit, soweit 
eine Ersatzpflanzung erfolgt, 

 
b) Erteilung von Negativzeugnissen nach 

§ 28 Abs. 1 Satz 3 BauGB bei Nicht-
bestehen eines Vorkaufsrechts, 
 

c) die Abgabe der Erklärung nach Art. 58 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 BayBO bzw. die 
Mitteilung nach Art. 58 Abs. 2 Satz 6 
BayBO, 
 

d) die Genehmigung/Zustimmung zu 
Vorhaben in Sanierungsgebieten gem. 
§ 144 Abs. 1 BauGB von untergeord-
neter Bedeutung bzw. wenn die Zu-
stimmung in vergleichbaren Fällen be-
reits erteilt wurde, die den Sanierungs-
zielen entsprechen, 

 
e) Abschluss, Änderung und Aufhebung 

städtebaulicher Verträge gem. § 11 
BauGB, soweit sie städtebaulich von 
untergeordneter Bedeutung sind. 

 
5. in Angelegenheiten städtischer Unter-

nehmen (Art. 86 GO): 
 
die Vertretung und selbstständige Wahr-
nehmung der städtischen Interessen in 
der Gesellschafterversammlung oder ent-
sprechenden Organen von Unternehmen, 
an denen die Stadt Anteile hält, soweit 
nicht nach Art. 37 Abs. 2, Art. 32 Abs. 2 
Satz 2 Nr. 7 GO die Entscheidung dem 
Stadtrat vorbehalten ist. 

 
(3) Dem Ersten Bürgermeister stehen für seine 
Geschäfte die Bediensteten der Stadt zur Sei-
te. Er regelt das Vorgesetztenverhältnis und 
weist den Bediensteten ihr Arbeitsgebiet zu. Er 
kann ihnen dabei das Zeichnungsrecht über-
tragen; den berufsmäßigen Stadtratsmitglie-
dern ist für ihren Aufgabenbereich das Zeich-
nungsrecht übertragen. Nach Möglichkeit ist 
auf eine Übereinstimmung zwischen Ge-
schäftsverteilung und Regelung des Zeich-
nungsrechts Bedacht zu nehmen. 
 
(4) Bei wiederkehrenden Leistungen ist für die 
Bemessung von Wertgrenzen nach Abs. 2 der 
Zeitraum maßgeblich, für den die rechtliche 
Bindung bestehen soll; ist dieser Zeitraum 
nicht bestimmbar, so ist der fünffache Jahres-
betrag anzusetzen. 
 
(5) Soweit die Aufgaben nach Abs. 1 Nr. 7 und 
Abs. 2 nicht unter Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
GO fallen, werden sie hiermit dem Ersten Bür-
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germeister gemäß Art. 37 Abs. 2, 43 Abs. 2 
GO zur selbständigen Erledigung übertragen. 
 

§ 13 
Vertretung der Stadt nach außen 

 
(1) Die Befugnis des Ersten Bürgermeisters 
zur Vertretung der Stadt nach außen bei der 
Abgabe und Entgegennahme von rechtserheb-
lichen Erklärungen (Art. 38 Abs. 1 GO) be-
schränkt sich auf den Vollzug der einschlägi-
gen Beschlüsse des Stadtrates und der be-
schließenden Ausschüsse, soweit der Erste 
Bürgermeister nicht gemäß § 12 zum selb-
ständigen Handeln befugt ist. 
 
(2) Der Erste Bürgermeister kann im Rahmen 
seiner Vertretungsbefugnis unter Beachtung 
des Art. 39 Abs. 2 GO anderen Personen 
Vollmacht zur Vertretung der Stadt erteilen.  
 

§ 14 
 Bürgerversammlungen 

 
(1) Der Erste Bürgermeister beruft mindestens 
einmal jährlich, auf Verlangen des Stadtrates 
auch öfter, Bürgerversammlungen ein (Art. 18 
GO). Es soll sowohl eine Bürgerversammlung 
in Puchheim-Bahnhof wie eine Bürgerver-
sammlung in Puchheim-Ort stattfinden. Den 
Vorsitz in der Versammlung führt der Erste 
Bürgermeister oder eine von ihm bestellte Ver-
tretung.  
 
(2) Auf Antrag von Bürgern nach Art. 18 
Abs. 2 GO beruft der Erste Bürgermeister dar-
über hinaus eine weitere Bürgerversammlung 
ein, die innerhalb von drei Monaten nach Ein-
gang des Antrages bei der Stadt stattzufinden 
hat. 
 

§ 15 
Sonstige Geschäfte 

 
Die Befugnisse des Ersten Bürgermeisters, die 
außerhalb der Gemeindeordnung gesetzlich 
festgelegt sind (Wahrnehmung der standes-
amtlichen Geschäfte, Aufnahme von Nottes-
tamenten usw.), bleiben unberührt. 

 
 

2. Stellvertretung 
 

§ 16 
Weitere Bürgermeister, 

weitere Stellvertreter, Aufgaben 
 
(1) Der Erste Bürgermeister wird im Falle sei-
ner Verhinderung vom Zweiten Bürgermeister 
oder von der Zweiten Bürgermeisterin, und, 

wenn dieser oder diese ebenfalls verhindert ist, 
vom Dritten Bürgermeister oder der Dritten 
Bürgermeisterin vertreten (Art. 39 Abs. 1 
Satz 1 GO). 
 
(2) Für den Fall gleichzeitiger Verhinderung 
der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ist 
weiterer Vertreter oder weitere Vertreterin das 
dienstbereite Stadtratsmitglied mit der längsten 
ununterbrochenen Zugehörigkeit zum Stadtrat, 
bei gleicher Zugehörigkeitsdauer das Mitglied 
mit dem höchsten Lebensalter. 
 
(3) Der Stellvertreter oder die Stellvertreterin 
übt im Verhinderungsfall die gesamten gesetz-
lichen und geschäftsordnungsmäßigen Befug-
nisse des Ersten Bürgermeisters aus. 
 
(4) Ein Fall der Verhinderung liegt vor, wenn 
die zu vertretende Person aus tatsächlichen 
oder rechtlichen Gründen, insbesondere we-
gen Abwesenheit, Urlaub, Krankheit, vorläufi-
ger Dienstenthebung oder persönlicher Beteili-
gung nicht in der Lage ist, ihr Amt auszuüben. 
Ist die zu vertretende Person bei Abwesenheit 
gleichwohl dazu in der Lage, die Amtsgeschäf-
te auszuüben und bei Bedarf wieder rechtszei-
tig vor Ort zu sein, liegt ein Fall der Verhinde-
rung nicht vor. 
 

B. Der Geschäftsgang 

 
1. Allgemeines 

 
 

§ 17 
Verantwortung für den Geschäftsgang 

 
(1) Stadtrat und Erster Bürgermeister sorgen 
für den ordnungsgemäßen Gang der Geschäf-
te, insbesondere für den Vollzug der gesetzli-
chen Vorschriften im eigenen und im übertra-
genen Wirkungskreis und für die Durchführung 
der gesetzmäßigen Anordnungen und Wei-
sungen der Staatsbehörden. Sie schaffen die 
dazu erforderlichen Einrichtungen (Art. 56 
Abs. 2, Art. 59 Abs. 1 GO). 
 
(2) Eingaben und Beschwerden der Einwohner 
und Einwohnerinnen an den Stadtrat (Art. 56 
Abs. 3 GO) werden durch die Verwaltung vor-
behandelt und sodann dem Stadtrat oder dem 
zuständigen beschließenden Ausschuss vor-
gelegt. Eingaben, die in den Zuständigkeitsbe-
reich des Ersten Bürgermeisters fallen, erledigt 
dieser in eigener Zuständigkeit; in bedeuten-
den Angelegenheiten unterrichtet er den Stadt-
rat. 
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§ 18 

Sitzungen, Beschlussfähigkeit 
 
(1) Der Stadtrat beschließt in Sitzungen (Art. 
47 Abs. 1 GO). Eine Beschlussfassung durch 
mündliche Befragung außerhalb der Sitzungen 
oder im Umlaufverfahren ist ausgeschlossen. 
 
(2) Der Stadtrat ist beschlussfähig, wenn sämt-
liche Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind 
und die Mehrheit der Mitglieder anwesend und 
stimmberechtigt ist (Art. 47 Abs. 2 GO). 
 
(3) Wird der Stadtrat wegen Beschlussunfähig-
keit in einer früheren Sitzung infolge einer nicht 
ausreichenden Zahl anwesender Mitglieder 
zum zweiten Mal zur Verhandlung über den-
selben Gegenstand zusammengerufen, so ist 
er ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschiene-
nen beschlussfähig. Bei der zweiten Einladung 
muss auf diese Bestimmung eigens hingewie-
sen werden (Art. 47 Abs. 3 GO). 

 
§ 19 

Öffentliche Sitzungen 
 
(1) Die Sitzungen des Stadtrates sind öffent-
lich, soweit nicht das Wohl der Allgemeinheit 
oder berechtigte Ansprüche einzelner ent-
gegenstehen (Art. 52 Abs. 2 GO). 
 
(2) Die öffentlichen Sitzungen des Stadtrates 
sind allgemein zugänglich, soweit der für Zuhö-
rerschaft bestimmte Raum ausreicht. Soweit 
erforderlich, wird die Zulassung durch die Aus-
gabe von Platzkarten geregelt. Für die Medien 
ist stets eine angemessene Zahl von Plätzen 
freizuhalten. Ton- und Bildaufnahmen jeder Art 
bedürfen der Zustimmung des Vorsitzenden 
und des Stadtrates; sie sind auf Verlangen 
eines einzelnen Mitglieds hinsichtlich seiner 
Person zu unterlassen. Ton- und Bildaufnah-
men von Bediensteten und sonstigen Sitzungs-
teilnehmenden sind nur mit deren Einwilligung 
zulässig. 
 
(3) Zuhörende, welche die Ordnung der Sit-
zung stören, können durch den Vorsitzenden 
aus dem Sitzungssaal gewiesen werden (Art. 
53 Abs. 1 GO). 
 

§ 20 
Nichtöffentliche Sitzungen 

 
(1) In nichtöffentlicher Sitzung werden im Re-
gelfall behandelt 
 
1. Personalangelegenheiten in Einzelfällen, 
 

2. die Beschlussfassung über Ehrungen, 
3. Rechtsgeschäfte in Grundstücksangele-

genheiten, 
 
4. Angelegenheiten, die dem Sozial- oder 

Steuergeheimnis unterliegen, 
 

5. Vergaben, 
 
ferner stets 
 
6. Angelegenheiten des übertragenen Wir-

kungskreises, deren nichtöffentliche Be-
handlung im Einzelfall von der Aufsichts-
behörde verfügt ist, 

 
7. sonstige Angelegenheiten, deren Ge-

heimhaltung durch Gesetz vorgeschrie-
ben oder nach der Natur der Sache erfor-
derlich ist. 

 
(2) Zu nichtöffentlichen Sitzungen können im 
Einzelfall durch Beschluss Personen, die dem 
Stadtrat nicht angehören, hinzugezogen wer-
den, wenn deren Anwesenheit für die Behand-
lung des jeweiligen Beratungsgegenstandes 
erforderlich ist. Diese Personen können nach § 
1 Abs. 1 Nr. 1 Verpflichtungsgesetz verpflichtet 
werden. 
 
(3) Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten 
Beschlüsse gibt der Erste Bürgermeister der 
Öffentlichkeit bekannt, sobald die Gründe für 
die Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 52 
Abs. 3 GO). 
 
 
 

2. Vorbereitung der Sitzungen 
 

§ 21 
Einberufung 

 
(1) Der Erste Bürgermeister beruft die Stadt-
rats- und Ausschusssitzungen, ausgenommen 
die Sitzungen des Rechnungsprü-
fungsausschusses, ein, wenn die Ge-
schäftslage es erfordert oder wenn ein Viertel 
der Stadtratsmitglieder es schriftlich oder elekt-
ronisch unter Bezeichnung der Beratungsge-
genstände verlangt (Art. 46 Abs. 2 Sätze 1 und 
2 GO). Nach Beginn der Wahlzeit und im Falle 
des Art. 46 Abs. 2 Satz 2 GO beruft er die Sit-
zung so rechtzeitig ein, dass sie spätestens 
vier Wochen nach Beginn der Wahlzeit oder 
spätestens 14 Tage nach Eingang des Verlan-
gens stattfinden kann. Die Einberufung zu den 
Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschus-
ses obliegt dem oder der Vorsitzenden dieses 
Ausschusses. 
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(2) Die Sitzungen des Stadtrates finden in der 
Regel an einem Dienstag im Sitzungssaal des 
Rathauses statt und beginnen um 19:00 Uhr. 
In der Einladung kann Abweichendes bestimmt 
werden.  
 

§ 22 
Tagesordnung 

 
(1) Der Erste Bürgermeister legt die Tagesord-
nung fest. Rechtzeitig eingegangene Anträge 
von Stadtratsmitgliedern setzt der Erste Bür-
germeister möglichst auf die Tagesordnung 
der nächsten Sitzung. Eine materielle Vorprü-
fung findet nicht statt. 
 
(2) In der Tagesordnung sind die Beratungs-
gegenstände einzeln und inhaltlich kon-
kretisiert zu benennen, damit es den Stadt-
ratsmitgliedern ermöglicht wird, sich auf die 
Behandlung der jeweiligen Gegenstände vor-
zubereiten. Das gilt sowohl für öffentliche als 
auch für nichtöffentliche Stadtratssitzungen. 
 
(3) Die Tagesordnung für öffentliche Sitzungen 
ist jeweils unter Angabe von Ort und Zeit der 
Sitzung spätestens am dritten Tag vor der Sit-
zung der Öffentlichkeit ortsüblich bekanntzu-
machen (Art. 52 Abs. 1 GO). Die Bekanntma-
chung erfolgt nach § 37 Abs. 4 und ergänzend 
im öffentlich zugänglichen Ratsinformations-
system. Die Tagesordnung nichtöffentlicher 
Sitzungen wird nicht bekannt gemacht. 
 
(4) Die Tagesordnung jeder öffentlichen Sit-
zung soll den örtlichen Medien rechtzeitig mit-
geteilt werden. 

 
§ 23 

Form und Frist für die Einladung 
 
(1) Die Stadtratsmitglieder werden mit ihrem 
Einverständnis elektronisch per E-Mail, an-
sonsten schriftlich, unter Beifügung der Tages-
ordnung zu den Sitzungen eingeladen. Soweit 
eine rechtzeitige elektronische Ladung auf-
grund technischer Störungen nicht möglich 
erscheint, wird schriftlich eingeladen. Die Ta-
gesordnung kann bis spätestens zum Ablauf 
des fünften Tages vor der Sitzung ergänzt 
werden.  
 
(2) Die elektronische Ladung geht zu, wenn sie 
in einem von der Stadt eingerichteten elektro-
nischen Briefkasten des Empfängers oder der 
Empfängerin oder bei dem Provider abrufbar 
eingegangen und üblicherweise mit der Kennt-
nisnahme zu rechnen ist. Geht die Ladung 

nach 16.00 Uhr zu, gilt sie erst für den Folge-
tag als bewirkt. 
(3) Der Tagesordnung sollen weitere Unterla-
gen beigefügt werden, wenn und soweit dies 
möglich und sachdienlich ist und Gründe der 
Vertraulichkeit und des Datenschutzes nicht 
entgegenstehen. Die weiteren Unterlagen wer-
den bei Zustimmung zu elektronischer Ladung 
in der Regel im Ratsinformationssystem, an-
sonsten schriftlich zur Verfügung gestellt. 
 
(4) Die Ladungsfrist beträgt 6 Tage; sie kann in 
dringenden Fällen auf 3 Tage verkürzt werden. 
Der Sitzungstag und der Tag des Zugangs der 
Ladung werden bei der Berechnung der Frist 
nicht mitgerechnet. 
 
(5) Soll zum zweiten Male über den gleichen 
Gegenstand verhandelt oder sollen Wahlen 
vorgenommen werden, so muss bei der La-
dung hierauf hingewiesen werden (Art. 47 
Abs. 3, Art. 51 Abs. 3 GO). 
 

§ 24 
Teilnahme an den Sitzungen 

 
(1) Die Stadtratsmitglieder sind verpflichtet, an 
den Sitzungen des Stadtrates und der Aus-
schüsse, denen sie als Mitglied angehören, 
teilzunehmen (Art. 48 Abs. 1 GO). 
 
(2) Stadtratsmitglieder, die verhindert sind, an 
den Sitzungen teilzunehmen, haben dies der 
Geschäftsstelle des Stadtrates unter Angabe 
des Hinderungsgrundes rechtzeitig mitzuteilen 
und bei Ausschusssitzungen ihre Vertretung 
von der Verhinderung zu benachrichtigen.  
 
(3) Kann ein Stadtratsmitglied an einer Sitzung 
nur zeitweilig teilnehmen, so ist es verpflichtet, 
dies dem oder der Vorsitzenden nach Möglich-
keit vor Beginn der Sitzung mitzuteilen bzw. 
sich bei der oder dem Vorsitzenden bei Ver-
lassen des Sitzungsraumes abzumelden. 
 
(4) Mitglieder des Stadtrates können in der 
Sitzung eines Ausschusses, dem sie nicht an-
gehören, anwesend sein. Ein Rederecht steht 
ihnen nicht zu. Berät ein Ausschuss über den 
Antrag eines Stadtratsmitglieds, das diesem 
Ausschuss nicht angehört, so gibt der Aus-
schuss ihm Gelegenheit, seinen Antrag münd-
lich zu begründen. Der oder die Vorsitzende 
kann den anwesenden zuständigen Referen-
ten und Referentinnen das Wort erteilen, auch 
wenn sie nicht dem Ausschuss angehören. 
Sätze 1 bis 3 gelten für öffentliche und nichtöf-
fentliche Sitzungen. 
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§ 25 
Anträge 

 
(1) Anträge, die in einer Sitzung behandelt 
werden sollen, sind schriftlich oder elektronisch 
zu stellen und ausreichend zu begründen. So-
weit ein Antrag Ausgaben verursacht, die im 
Haushaltsplan nicht vorgesehen sind, soll er 
einen Deckungsvorschlag enthalten. Gehen 
Anträge spätestens am 12. Tag vor dem Sit-
zungstag beim Ersten Bürgermeister ein, sol-
len sie auf die Tagesordnung gesetzt werden; 
gehen sie später ein, kann der Erste Bürger-
meister sie auf die Tagesordnung setzen.  
 
(2) Verspätet eingegangene Anträge, die nicht 
auf die Tagesordnung gesetzt wurden, können 
durch den Stadtrat oder Ausschuss nachträg-
lich in die Tagesordnung aufgenommen wer-
den, wenn sie spätestens zum Zeitpunkt der 
Eröffnung der Sitzung dem Vorsitzenden 
schriftlich vorgelegt werden und 
 
1. die Angelegenheit dringlich ist und der 

Stadtrat oder Ausschuss der Behandlung 
mehrheitlich zustimmt oder 

 
2. sämtliche Mitglieder des Stadtrates anwe-

send sind und kein Mitglied der Be-
handlung widerspricht. 

 
(3) Anträge zur Geschäftsordnung, z. B. Nicht-
befassungsanträge, Antrag auf Verweisung in 
einen Ausschuss, Zurückziehung eines An-
trags, sowie Anträge auf Festsetzung eines 
Ordnungsgeldes nach Art. 53 Abs. 3 GO und 
einfache Sachanträge, z. B. Änderungsanträ-
ge, können auch während der Sitzung und 
ohne Beachtung der Schriftform gestellt wer-
den. 
 
(4) Anträge sollen über die Geschäftsstelle des 
Stadtrates eingereicht werden. Die Einreichung 
dort gilt als fristwahrend. Eingegangene Anträ-
ge sind von dort unverzüglich allen Fraktionen 
und Gruppen zur Kenntnis zur geben. 
 
(5) Anträge werden im Stadtrat behandelt, 
wenn sie nicht auf Wunsch des Antragstellers 
oder der Antragstellerin ausdrücklich in einem 
Ausschuss behandelt werden sollen. Anträge 
zu den Haushaltsberatungen sollen im Finanz- 
und Wirtschaftsausschuss behandelt werden. 
Der Stadtrat kann anstelle einer Sachentschei-
dung die Anträge in den zuständigen Aus-
schuss zur Vorberatung oder Entscheidung 
oder an den Ersten Bürgermeister zur Einho-
lung weiterer Informationen und Berichterstat-
tung verweisen. Ist die Zuständigkeit des Ers-

ten Bürgermeisters gegeben, wird die Angele-
genheit an ihn verwiesen. 
 
 

3. Sitzungsverlauf 
 

§ 26 
Eröffnung der Sitzung 

 
(1) Der oder die Vorsitzende eröffnet die Sit-
zung. Er oder sie stellt die ordnungsgemäße 
Ladung der Stadtratsmitglieder sowie die Be-
schlussfähigkeit des Stadtrates oder Aus-
schusses fest und gibt die vorliegenden Ent-
schuldigungen bekannt. 
 
(2) Die Tagesordnung gilt als genehmigt, wenn 
nach ihrem Aufruf keine Einwendungen erho-
ben oder Änderungsanträge gestellt werden. 
Entsprechendes gilt für die Genehmigung der 
Niederschrift vorhergehender Sitzungen.  
 

§ 27 
Eintritt in die Tagesordnung 

 
(1) Die einzelnen Tagesordnungspunkte wer-
den nach der in der Tagesordnung festge-
legten Reihenfolge behandelt. Durch Be-
schluss können Tagesordnungspunkte im 
Rahmen des rechtlich Zulässigen hinzugefügt, 
abgesetzt oder in ihrer Reihenfolge geändert 
werden.  
 
(2) Soll ein Tagesordnungspunkt, der für die 
öffentliche Sitzung vorgesehen war, in nichtöf-
fentlicher Sitzung behandelt werden, so wird 
darüber vorweg unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit beraten und entschieden (Art. 52 
Abs. 2 Satz 2 GO). Wird von vornherein zu 
einer nichtöffentlichen Sitzung eingeladen, gilt 
die Behandlung in nichtöffentlicher Sitzung als 
gebilligt, wenn und soweit nicht der Stadtrat 
oder Ausschuss anders entscheidet. 
 
(3) Der oder die Vorsitzende und nach Auffor-
derung das zuständige berufsmäßige Stadt-
ratsmitglied oder eine sonstige mit der Bericht-
erstattung beauftragte sachkundige Person 
aus Stadtrat oder Stadtverwaltung trägt den 
Sachverhalt der einzelnen Tagesordnungs-
punkte vor und erläutert ihn. Anstelle des 
mündlichen Vortrags kann auf schriftliche oder 
elektronische Vorlagen verwiesen werden. 
Werden Anträge behandelt, ist nach Einfüh-
rung durch den Vorsitzenden oder die Vorsit-
zende dem Antragsteller oder der Antragstelle-
rin Gelegenheit zu geben, den Antrag darzu-
stellen und zu begründen. Hieran kann sich die 
Berichterstattung nach Satz 1 anschließen. 
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(4) Zu Tagesordnungspunkten in Stadtratssit-
zungen, die in einem Ausschuss vorbehandelt 
worden sind, ist der Beschluss des Ausschus-
ses bekanntzugeben. 
 
(5) Soweit erforderlich, können auf Anordnung 
des oder der Vorsitzenden oder auf Beschluss 
des Stadtrates oder des Ausschusses Sach-
verständige zugezogen und gutachtlich gehört 
werden. Entsprechendes gilt für sonstige 
sachkundige Personen. 
 
(6) Der oder die Vorsitzende kann jederzeit die 
zuständigen Referentinnen und Referenten um 
eine Stellungnahme bitten. Auf Verlangen ist 
ihnen das Wort zu erteilen.  
 
(7) Abs. 4 und 5 gelten für die Anregungen und 
Stellungnahmen der Beiräte entsprechend. 
 

§ 28 
Beratung der Sitzungsgegenstände 

 
(1) Nach der Berichterstattung und ggf. der 
Antragsbegründung eröffnet der oder die Vor-
sitzende die Beratung. 
 
(2) Stadtratsmitglieder, die nach den Umstän-
den annehmen müssen, von der Beratung und 
Abstimmung zu einem bestimmten Punkt der 
Tagesordnung wegen persönlicher Beteiligung 
(Art. 49 Abs. 1 GO) ausgeschlossen zu sein, 
haben dies möglichst schon vor Beginn der 
Sitzung, sonst vor Beginn der Beratung, dem 
oder der Vorsitzenden unaufgefordert mitzu-
teilen. Entsprechendes gilt, wenn Anhaltspunk-
te dieser Art während der Beratung erkennbar 
werden. Das wegen persönlicher Beteiligung 
ausgeschlossene Mitglied hat während der 
Beratung und Abstimmung seinen Platz am 
Beratungstisch zu verlassen; es kann bei öf-
fentlicher Sitzung im Zuhörerraum Platz neh-
men, bei nichtöffentlicher Sitzung verlässt es 
den Raum. 
 
(3) Sitzungsteilnehmer und Sitzungsteilnehme-
rinnen dürfen das Wort nur ergreifen, wenn es 
ihnen von dem oder der Vorsitzenden erteilt 
wird. Der oder die Vorsitzende erteilt das Wort 
in der Regel in der Reihenfolge der Wortmel-
dungen; er oder sie kann eine andere Reihen-
folge bestimmen, wenn es der sachlichen Ord-
nung der Debatte dient. Das Wort kann wie-
derholt erteilt werden. Bei gleichzeitiger Wort-
meldung entscheidet der oder die Vorsitzende 
über die Reihenfolge. Der oder die Vorsitzende 
kann den zuständigen Referenten und Refe-
rentinnen zu Beginn der Beratung vor anderen 
Wortmeldungen das Wort erteilen. Bei Wort-

meldungen "zur Geschäftsordnung" ist das 
Wort außer der Reihe zu erteilen. 
 
(4) Die Redner und Rednerinnen sprechen 
sitzend von ihrem Platz aus; sie richten ihre 
Rede an den Stadtrat, nicht an die Zuhören-
den. Die Redebeiträge müssen sich auf den 
jeweiligen Tagesordnungspunkt beziehen; 
Abweichungen vom Thema sind nicht zulässig. 
Inhaltliche Wiederholungen anderer Beiträge 
sind zu vermeiden. Bei vorberatenen oder in-
haltlich weniger umfänglichen Gegenständen 
soll möglichst eine Person die Haltung der 
jeweiligen Fraktion vortragen. Die persönliche 
Redezeit ist für die Stadtratsmitglieder auf ins-
gesamt fünf Minuten pro Tagesordnungspunkt 
begrenzt. Der oder die Vorsitzende kann diese 
Redezeit angemessen kürzen, wenn dies auf-
grund des Sitzungsverlaufs zweckdienlich er-
scheint. Der oder die Vorsitzende kann in der 
Tagesordnung die Zeitdauer der gesamten 
Beratung inkl. Sachvortrag für jeden Tages-
ordnungspunkt festlegen und die für die Debat-
te vorgesehene Redezeit entsprechend dem 
Stärkeverhältnis auf die Fraktionen verteilen; 
zum Schutze von Minderheiten ist im Stadtrat 
auch Redezeit für Mitglieder vorzusehen, die 
nicht einer Fraktion angehören. Von dieser 
Zeitplanung kann stillschweigend oder durch 
Beschluss abgewichen werden.  
 
(5) Während der Beratung über einen Antrag 
sind nur zulässig: 
 
1. Anträge zur Geschäftsordnung; 
 
2. Zusatz- oder Änderungsanträge die Rück-

nahme des zu beratenden Antrages. 
 
Über Anträge zur Geschäftsordnung ist in der 
Regel sofort abzustimmen (eine Gegenrede ist 
zulässig, vgl. § 29 Abs. 1); eine Beratung zur 
Sache selbst findet insoweit nicht statt.  
 
(6) Wenn keine Wortmeldungen mehr vorlie-
gen oder die Redezeiten nach Abs. 4 erschöpft 
sind, wird die Beratung von dem oder der Vor-
sitzenden geschlossen. 
 
(7) Bei Verstoß gegen die vorstehenden Re-
geln zu Redebeiträgen ruft der oder die Vorsit-
zende zur Ordnung und macht die betreffende 
Person auf den Verstoß aufmerksam. Bei wei-
teren Verstößen kann der oder die Vorsitzende 
das Wort entziehen. 
 
(8) Mitglieder, die die Ordnung im Rahmen 
einer Sitzung stören, ruft der oder die Vorsit-
zende zur Ordnung. Bei erheblichen Störungen 
der Ordnung kann der oder die Vorsitzende mit 
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Zustimmung des Stadtrates oder Ausschusses 
ein Ordnungsgeld bis zu 500 €, im Wiederho-
lungsfall bis zu 1.000 €, festsetzen (Art. 53 
Abs. 3 Satz 1 GO). Ein Wiederholungsfall im 
Sinne von Satz 2 liegt vor, wenn gegenüber 
dem Mitglied innerhalb derselben Sitzung be-
reits ein Ordnungsgeld festgesetzt wurde. 
 
(9) Mitglieder, die die Ordnung fortgesetzt er-
heblich stören, kann der oder die Vorsitzende 
mit Zustimmung des Stadtrates oder des Aus-
schusses von der Sitzung ausschließen. Über 
den Ausschluss von weiteren Sitzungen ent-
scheidet der Stadtrat (Art. 53 Abs. 2 GO).  
 
(9) Der oder die Vorsitzende kann die Sitzung 
unterbrechen oder aufheben, falls Ruhe und 
Ordnung im Sitzungssaal nicht auf andere 
Weise wiederhergestellt werden können. Eine 
unterbrochene Sitzung ist spätestens am 
nächsten Tag fortzuführen; einer neuerlichen 
Ladung hierzu bedarf es nicht. Die Beratung ist 
an dem Punkt fortzusetzen, an dem die Sit-
zung unterbrochen wurde. Der oder die Vorsit-
zende gibt Zeit und Ort der Fortsetzung be-
kannt. 
 

§ 29 
Abstimmung 

 
(1) Wird ein Antrag zur Geschäftsordnung ge-
stellt, ist nur noch eine Gegenrede zulässig. 
Danach ist ohne weitere Aussprache abzu-
stimmen.   
 
(2) Nach Durchführung der Beratung oder 
nach Annahme eines Antrags auf "Schluss der 
Beratung" schließt der oder die Vorsitzende 
die Beratung und lässt über den Beratungsge-
genstand abstimmen. Er oder sie vergewissert 
sich zuvor, ob die Beschlussfähigkeit gegeben 
ist. 
 
(3) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, 
so wird über sie in der nachstehenden Reihen-
folge abgestimmt: 
 
1. Anträge zur Geschäftsordnung (soweit 

hierüber nicht schon zuvor abgestimmt 
wurde), 

 
2. Anträge, die mit dem Beschluss eines 

Ausschusses übereinstimmen; über sie ist 
vor allen anderen Anträgen zum gleichen 
Beratungsgegenstand abzustimmen, 

 
3. weitergehende Anträge; das sind die An-

träge, die voraussichtlich einen größeren 
Aufwand erfordern oder einschneidendere 
Maßnahmen zum Gegenstand haben, 

 
4. früher gestellte Anträge vor später gestell-

ten, sofern der spätere Antrag nicht unter 
die Nrn. 1 bis 3 fällt. 

Ergibt sich aus dieser Reihenfolge keine ein-
deutige Zuordnung, kann der oder die Vorsit-
zende eine andere sachgerechte Reihenfolge 
bestimmen. Dies gilt insbesondere auch für 
Auswahlentscheidungen.  
 
(4) Grundsätzlich wird über jeden Antrag ins-
gesamt abgestimmt. Über einzelne Teile eines 
Antrags wird getrennt abgestimmt, wenn dies 
beschlossen wird oder der oder die Vorsit-
zende eine Teilung vornimmt. 
 
(5) Vor der Abstimmung soll der Antrag verle-
sen werden, es sei denn, der Antrag liegt den 
Stadtratsmitgliedern schriftlich oder elektro-
nisch vor. Der oder die Vorsitzende formuliert 
die Frage, über die abgestimmt werden soll, 
so, dass sie mit "ja" oder "nein" beantwortet 
werden kann. Grundsätzlich wird in der Rei-
henfolge "ja" - "nein" abgestimmt.  
 
(6) Beschlüsse werden in offener Abstimmung 
durch Handaufheben mit einfacher Mehrheit 
der Abstimmenden gefasst, soweit nicht im 
Gesetz eine besondere Mehrheit vorgeschrie-
ben ist. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag 
abgelehnt (Art. 51 Abs. 1 GO). Wird ein aus-
nahmsweise negativ formulierter Antrag abge-
lehnt, ist damit nicht die Beschlussfassung 
über das Gegenteil verbunden. Kein Mitglied 
darf sich der Stimme enthalten (Art. 48 Abs. 1 
Satz 2 GO). 
 
(7) Die Stimmen sind, soweit erforderlich, 
durch den Vorsitzenden oder die Vorsitzende 
zu zählen. Das Abstimmungsergebnis ist un-
mittelbar nach der Abstimmung be-
kanntzugeben; dabei ist festzustellen, ob der 
Antrag angenommen oder abgelehnt ist.  
 
(8) Über einen bereits zur Abstimmung ge-
brachten Antrag kann in derselben Sitzung die 
Beratung und Abstimmung nicht nochmals 
aufgenommen werden, wenn nicht deren so-
fortige Wiederholung durch alle Mitglieder ver-
langt wird, die an der Abstimmung teilgenom-
men haben. In einer späteren Sitzung kann, 
soweit gesetzlich nichts Anderes vorgesehen 
ist, ein bereits zur Abstimmung gebrachter 
Beratungsgegenstand insbesondere dann er-
neut behandelt werden, wenn neue Tatsachen 
oder neue gewichtige Gesichtspunkte vorlie-
gen und der Beratungsgegenstand ordnungs-
gemäß auf die Tagesordnung gesetzt wurde. 
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§ 30 
Wahlen 

 
(1) Für Entscheidungen des Stadtrates, die in 
der Gemeindeordnung oder in anderen 
Rechtsvorschriften als Wahlen bezeichnet 
werden, gilt Art. 51 Abs. 3 GO, soweit in ande-
ren Rechtsvorschriften nichts Abweichendes 
bestimmt ist. 
 
(2) Wahlen werden in geheimer Abstimmung 
mit Stimmzetteln vorgenommen. Ungültig sind 
insbesondere Neinstimmen, leere Stimmzettel 
oder solche Stimmzettel, die den Namen des 
oder der Gewählten nicht eindeutig erkennen 
lassen oder die z. B. aufgrund von Kennzeich-
nung das Wahlgeheimnis verletzen können, 
ferner Stimmzettel mit Vorbehalten oder ande-
ren Zusätzen. 
 
(3) Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der 
abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Ist 
mindestens die Hälfte der abgegebenen Stim-
men ungültig, ist die Wahl zu wiederholen. Ist 
die Mehrheit der abgegebenen Stimmen gültig 
und erhält niemand mehr als die Hälfte der 
abgegebenen gültigen Stimmen, findet eine 
Stichwahl unter den beiden sich bewerbenden 
Personen mit den höchsten Stimmenzahlen 
statt. Haben im ersten Wahlgang mehr als 
zwei Personen die gleiche höchste Stimmen-
zahl oder haben eine Person die höchste und 
mehrere Personen die gleiche zweithöchste 
Stimmenzahl, entscheidet bei den stimmen-
gleichen Personen das Los darüber, wer von 
ihnen in die Stichwahl kommt. Bei Stimmen-
gleichheit in der Stichwahl entscheidet gleich-
falls das Los. 
 

§ 31 
Anfragen 

 
Die Stadtratsmitglieder können in jeder Sitzung 
nach Erledigung der Tagesordnung an den 
Vorsitzenden oder die Vorsitzende kurze An-
fragen über solche Gegenstände richten, die 
nicht auf der Tagesordnung stehen. Nach 
Möglichkeit sollen solche Anfragen sofort 
durch den Vorsitzenden oder die Vorsitzende 
oder anwesende Stadtbedienstete beantwortet 
werden. Ist das nicht möglich, so werden sie in 
der nächsten Sitzung oder schriftlich beantwor-
tet. Eine Aussprache über Anfragen findet in 
der Sitzung nicht statt. 
 

§ 32 
Aktuelle Viertelstunde 

 
Zu Beginn der öffentlichen Sitzung des Stadt-
rates können die anwesenden Einwohnerinnen 

und Einwohner an den Vorsitzenden oder die 
Vorsitzende oder den Stadtrat kurze Anfragen 
richten, die der oder die Vorsitzende nach 
Möglichkeit sofort beantworten. Ist dies nicht 
möglich, ist die Anfrage von der Stadtverwal-
tung schriftlich zu beantworten, soweit dies 
nach den Umständen erforderlich ist. Eine Dis-
kussion findet nicht statt. 

 
§ 33 

Beendigung der Sitzung 
 
Nach Behandlung der Tagesordnung und et-
waiger Anfragen schließt der oder die Vorsit-
zende die Sitzung. Die Sitzungen des Stadtra-
tes und seiner Ausschüsse sollen spätestens 
nach vier Stunden beendet werden, nach 
23:00 Uhr sollen keine Beschlüsse mehr ge-
fasst werden. 
 
 

4. Sitzungsniederschrift 
 

§ 34 
Form, Inhalt und Genehmigung 

 
(1) Über die Sitzungen des Stadtrates und 
seiner Ausschüsse werden Niederschriften 
gefertigt, deren Mindestinhalt sich nach Art. 54 
Abs. 1 GO richtet. Die Niederschriften werden 
getrennt nach öffentlichen und nichtöffentli-
chen Tagesordnungspunkten geführt. Sie sol-
len innerhalb von zwei Wochen nach der Sit-
zung zur Genehmigung vorliegen.  
 
(2) Als Hilfsmittel für das Anfertigen der Nie-
derschrift können Tonaufnahmen gefertigt 
werden. Die Aufnahmen sind unverzüglich 
nach Genehmigung der Niederschrift zu lö-
schen. 
 
(3) In der Niederschrift wird die Teilnahme der 
Stadtratsmitglieder namentlich festgehalten. Ist 
ein Mitglied des Stadtrates bei der Beschluss-
fassung einzelner Tagesordnungspunkte ab-
wesend, so ist dies gesondert zu vermerken. 
Jedes Mitglied kann verlangen, dass in der 
Niederschrift festgehalten wird, wie es abge-
stimmt hat (Art. 54 Abs. 1 Satz 3 GO). 
 
(4) Die Niederschrift ist von dem oder der Vor-
sitzenden und von dem Schriftführer oder der 
Schriftführerin zu unterzeichnen und vom 
Stadtrat oder Ausschuss zu genehmigen. 
(Art. 54 Abs. 2 GO). Die Niederschrift ist in 
geeigneter Weise zu archivieren. 
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§ 35 
Einsichtnahme und Abschriftenerteilung 

 
(1) In die Niederschriften über öffentliche Sit-
zungen können alle Bürger und Bürgerinnen 
Einsicht nehmen und sich gegen Kostenerstat-
tung Kopien (auch in digitaler Form) für den 
Eigengebrauch erstellen lassen; dieses Recht 
gilt auch für auswärts wohnende Personen 
hinsichtlich ihres Grundbesitzes oder ihrer ge-
werblichen Niederlassungen im Stadtgebiet 
(Art. 54 Abs. 3 Satz 2 GO).  
 
(2) Stadtratsmitglieder können jederzeit die 
Niederschriften über öffentliche und nichtöf-
fentliche Sitzungen einsehen und sich unent-
geltlich Kopien (auch in digitaler Form) der 
Niederschriften der öffentlichen Sitzungen für 
den Eigengebrauch erteilen lassen (Art. 54 
Abs. 3 Satz 1 GO).  
 
(3) Niederschriften über öffentliche und nichtöf-
fentliche Sitzungen können den Stadtratsmit-
gliedern im Ratsinformationssystem zur Verfü-
gung gestellt werden. 
 
(4) Die Absätze 1 bis 2 gelten auch für die 
Niederschriften früherer Wahlperioden. 
 
(5) In Rechnungsprüfungsangelegenheiten 
können die Stadtratsmitglieder jederzeit die 
Berichte über die Prüfungen einsehen (Art. 102 
Abs. 4 GO); Abschriften werden nicht erteilt. 
 
 

5. Geschäftsgang der Ausschüsse 
 

§ 36 
Anwendbare Bestimmungen 

 
Für den Geschäftsgang der Ausschüsse gelten 
die §§ 17 bis 35 sinngemäß, soweit dort keine 
abweichende Regelung getroffen wurde. Für 
den Rechnungsprüfungsausschuss tritt an die 
Stelle des Ersten Bürgermeisters der oder die 
Vorsitzende.  
 
 

6. Bekanntmachungen 
 

§ 37 
Art der Bekanntmachung 

 
(1) Satzungen und Verordnungen werden 
dadurch amtlich bekanntgemacht, dass sie in 
der Stadtverwaltung zur Einsichtnahme nie-
dergelegt werden und die Niederlegung digital 
über das Internet unter 
https://www.puchheim.de/bekanntmachungen 
bekanntgegeben wird. Die Bekanntgabe auf 

der Internetseite erfolgt erst, wenn die Satzung 
oder Verordnung in der Verwaltung niederge-
legt ist. Sie wird frühestens nach 14 Tagen 
wieder gelöscht. Es wird schriftlich und elekt-
ronisch festgehalten, wann die digitale Be-
kanntgabe auf der Internetseite öffentlich ver-
fügbar war und wann sie wieder gelöscht wur-
de; dieser Vermerk wird zu den Akten genom-
men. 
 
(2) Soweit eine zusätzliche analoge Form der 
Bekanntmachung gesetzlich zwingend erfor-
derlich ist, erfolgen Bekanntmachung und Nie-
derlegung unter der in Abs. 1 genannten Inter-
netadresse und zusätzlich durch Anschlag an 
einer zentralen städtischen Anschlagtafel.  
 
(3) Wird eine Satzung oder Verordnung aus-
nahmsweise aus wichtigem Grund auf eine 
andere in Art. 26 Abs. 2 GO bezeichnete Art 
amtlich bekannt gemacht, so wird hierauf über 
das Internet unter der öffentlich zugänglichen 
Internetseite nach Abs. 1 Satz 1 hingewiesen. 
 
(4) Andere amtliche Bekanntmachungen wer-
den ebenfalls ausschließlich digital unter der in 
Abs. 1 genannten Internetadresse ver-
öffentlicht (Art. 17 BayDiG), soweit nicht eine 
analoge Form gesetzlich vorgeschrieben ist; 
für die vorgeschriebene analoge Bekanntma-
chung gilt Abs. 2. 
 
(5) Die zentrale städtische Anschlagtafel befin-
det sich vor dem Rathaus, Poststraße 2. So-
weit nicht ein Fall des Abs. 2 vorliegt, dienen 
dortige Aushänge amtlicher Bekanntmachun-
gen der zusätzlichen Information, rechtsver-
bindlich sind allein die in das Internet einge-
stellten Bekanntmachungen. 

C. Schlussbestimmungen 

 
§ 38 

Abweichungen 
 

Der Stadtrat und seine Ausschüsse können, 
soweit das Gesetz nicht entgegensteht, im 
Einzelfall ausdrücklich oder konkludent von 
den Regelungen dieser Geschäftsordnung 
abweichen. 
 

§ 39 
Inkrafttreten 

 
Diese Geschäftsordnung tritt mit ihrem Be-
schluss in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 
30.04.2032 außer Kraft. 

 
________________ 

https://www.puchheim.de/bekanntmachungen

